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Forschungsschwerpunkt Rückversicherung 
Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des 
Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem 
zugrundeliegenden Risiko 
 

Zusammenfassung 
Der momentane Rückversicherungsmarkt impliziert als „Käufermarkt“ einen direkten Ab-rieb der 

Rückversicherungsprämien und eine zusätzliche Aufweichung der Vertragsbedingungen. Als ein beliebter 

Ansatzpunkt zur Aufweichung des Vertragsinhaltes erweist sich die Ereignisdefinition. Dabei sollten Erst- und 

Rückversicherer allerdings auch in gegenwärtiger Marktphase die grundsätzlichen Anforderungen an die 

Definition eines Ereignisses berücksichtigen: Zunächst ist Grundvoraussetzung, dass die Eindeutigkeit der 

Ereignisdefinition im Interesse beider Vertragsparteien Sicherheit bezüglich der materiellen Wirkung des 

Rückversicherungsvertrages herstellt. Außerdem sollte eine adäquate Formulierung der zeitlichen, räumlichen 

und ursächlichen Ansatzpunkte der Ereignisdefinition dazu führen, dass die zugrundeliegenden Schadener-

eignisse möglichst angemessen und homogen abgebildet werden. Kern der vorliegenden Arbeit ist die Prüfung, 

inwieweit eine marktgängige Ereignisdefinition die Anforderungen der Eindeutigkeit und Kongruenz mit dem 

darunterliegenden Originalrisiko hinsichtlich Überschwemmungsereignissen erfüllt. Diese wird sodann mit einer 

Ereignisdefinition der „Munich Re“ verglichen. Darüber hinaus wird anhand des Sturmereignisses Hilal 2008 

gezeigt, welche Folgen eine fehlende Eindeutigkeit der Vertragsbedingungen besitzen kann. 

 
Abstract 
 
 
 
 

The current soft reinsurance market implies a direct decrease in premium rates and in par-allel an additional 

extension of terms and conditions. In this respect, the event definition clause is a frequently used starting point 

for enlarging the coverage. But even in the current market phase the reinsurer as well as the primary insurer 

should take account of the basic standards of the event definition:In the interest of both parties a precise wording 

of the contract should ensure certainty regarding the substantive effect of the reinsurance contract. Furthermore, 

an adequate formulation of the temporal, territorial and causal triggers should display the underlying loss events 

in an appropriate and homogeneous manner. The core of this paper is to examine to which extent a commonly 

used event clause for flooding events meets the above mentioned standards of clarity and consistency with the 

underlying loss events. This commonly used event clause is subsequently compared to an event clause used 

by Munich Re. What is more, the storm event “Hilal 2008” is examined to demonstrate the consequences that 

may occur if the terms and conditions of the reinsurance contract are not precisely formulated. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
 
ggf.     gegebenenfalls 
 
Münchener Rück/Munich Re Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft1 

 
u.a.     unter anderem 
 
PML    probable maximum loss 
 
FN.    Fußnote 
 
vgl.    vergleiche 
 
S.    Seite 
 
o.ä.    oder ähnliches 
 
Mrd.    Milliarden 
 
Mio.    Millionen 
 
gem.    gemäß 
 
etc.    et cetera 
 
bspw.    beispielsweise 
 
z.B.    zum Beispiel 
 
km    Kilometer 
 
cm    Zentimeter 
 
ca.    circa 
 
bzw.    beziehungsweise 
 
qkm    Quadratkilometer 
 
  
Symbolverzeichnis 
 
 
°C    Grad Celsius 
  

                                                           
1 Die Umbenennung der Münchener Rück in Munich Re erfolgte im September 2009 
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A. Ereignisdefinition und -limitierung als Bestandteil proportionaler und nicht 

proportionaler Rückversicherungsverträge 
 

Dem Transfer von versicherungstechnischem Risiko des Erstversicherers an den Rückver-

sicherer durch einen Rückversicherungsvertrag steht der Underwritingprozess zuvor. Dabei 

obliegt es dem Underwriter, hier in einer rein technischen Betrachtung, äquivalent zu der 

Kalkulation einer Tarifprämie auf Erstversicherungsebene, einen „auskömmlichen“ Preis 

des Produktes „Rückversicherungsschutz“ zu kalkulieren, sodass der Barwert der erwarte-

ten Prämieneinnahmen (zumindest auf Ebene des gesamten Portfolios) dem Barwert der 

erwarteten Schadenaufwendungen entspricht. In einer weiter gefassten Betrachtung sind 

darüber hinaus Kosten und Gewinnerwartungen des Rückversicherers zu berücksichtigen.2  

Zu beachten ist, dass die Preisbildung zwischen den beiden Vertragsparteien neben rein 

technischen Aspekten auch abhängig ist von der Stellung der Nachfrage- und Angebotsseite 

im Markt, die sich aufgrund von Marktzyklen ergibt (siehe Kapitel D. III)). 

Bei einer vereinfachten Bewertung von Rückversicherungsverträgen aus Sicht des Rück-

versicherers kann die Schadenquote unter Vernachlässigung von Gewinn und Kosten als 

erster Indikator für die Profitabilität eines Rückversicherungsvertrags gesehen werden. Aus 

dieser Überlegung folgernd zeigt sich, dass eine Verbesserung der Profitabilität einerseits 

durch die Erhöhung des Betrags im Nenner der Schadenquote durch eine höhere, mit Si-

cherheitszuschlägen angesetzte Prämie erreicht werden kann. Andererseits kann die Ver-

besserung der Profitabilität durch die Verringerung des Schadensaufwands (Zähler der 

Schadenquote) verfolgt werden.  

Da die Schadenbelastung des Rückversicherungsvertrags der Ungewissheit unterliegt, ste-

hen dem Rückversicherer im Underwritingprozess Instrumente zur Begrenzung des ent-

sprechenden Risikos zur Verfügung.  

Gerade die Verwirklichung des außergewöhnlichen Zufallsrisikos kann insbesondere in Ver-

trägen mit Deckung von Naturgefahren (ebenso sind Kumulereignisse durch Pandemien in 

der Lebens(rück)versicherung oder durch Terrorereignisse in Unfallpolicen u.a. möglich) zu 

hohem kumuliertem Schadenaufwand aus einem Schadenereignis sowohl bei proportiona-

len als auch nicht proportionalen Verträgen führen. Deshalb ist der Bewertung und Begren-

zung dieser versicherungstechnischen Gefahr besondere Relevanz im Underwritingprozess 

zuzurechnen.3  

                                                           
2 Vgl. Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, S. 256 f., Karlsruhe, 1976 
3 Vgl. Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, S. 66 f., Karlsruhe, 1976 
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Dabei stellt die Formulierung der Ereignisdefinition und v.a. -limitierung in den Rückversi-

cherungsverträgen eines der zentralen Elemente dar, Haftungen und somit einzelvertragli-

che Kumulpotenziale zu determinieren und zu begrenzen.4 

 

Neben der Preisfindung kommt der Kumulkontrolle im Underwritingprozess eine besondere 

Bedeutung zu. Aus Sicht des Rückversicherers muss der Rückversicherungsvertrag im Kon-

text des gesamten Rückversicherungsportefeuilles betrachtet werden. Neben der Begren-

zung der Haftung auf einzelvertraglicher Ebene können sich Haftungen aus unterschiedli-

chen Rückversicherungsverträgen addieren, die allesamt von ein und demselben Schaden-

ereignis betroffen sind, da „die einzelnen Katastrophenverträge als „Einzelrisiken“ keines-

wegs unabhängig voneinander sind, sondern kumulieren und […] mit steigendem Katastro-

phenschaden auch die Kumulgefahr zwischen den einzelnen Katastrophenrückversiche-

rungsverträgen zunimmt.“ 5  

 

Auf Metaebene muss der Rückversicherer aufgrund der zweifachen Verdichtung von Haf-

tungspotentialen6 innerhalb seines Portefeuilles neben der einzelvertraglichen Bewertung 

die kumuliert maximal möglichen Rückversicherungsverbindlichkeiten gegenüber seinen 

Zedenten aus einem Schadenszenario monitoren7  und ggf. durch Retrozession begrenzen. 

 

Im  Folgenden wird der Unterschied der Definition eines Ereignisses in den Ereignisklauseln 

der nicht-proportionalen und der Ereignislimitierung in der proportionalen Rückversicherung 

und deren Wirkung auf den Transfer des versicherungstechnischen Risikos erarbeitet.  

 

                                                           
4 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 652, München, 2013 
5 Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band II, S. 248 f., Karlsruhe, 1976 
6 Die Agglomeration der übernommenen Haftungen verdichtet sich innerhalb der Risiken eines Rück-

versicherungsvertrags und darüber hinaus innerhalb aller Rückversicherungsverträge im Bestand 
des Rückversicherers 

7 Vgl. Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band II, S. 248 f., Karlsruhe, 1976 
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I) Ereignislimitierung in der proportionalen Rückversicherung 
 

Auf die Differenzierung der genauen Funktionsweise von Quoten- und Summen-exzeden-

tenverträgen wird an dieser Stelle aus Gründen der Fokussierung dieser Arbeit unter Ver-

weis an einschlägige Fachliteratur8 verzichtet.  

 

In der proportionalen Rückversicherung erfolgt die Aufteilung der Risiken zwischen Erst- 

und Rückversicherer in einem bestimmten, zwischen den Vertragsparteien festzulegenden 

Verhältnis. Dabei beteiligt sich der Rückversicherer in der Regel, und falls nicht anders ver-

einbart, am Deckungsumfang der Originalpolicen.9 Dies bedeutet, dass sowohl die Prämien 

als auch der Schadenaufwand exakt anhand des zuvor festgelegten Verhältnisses geteilt 

werden. Daraus folgt, dass „das relative Ergebnis beim Erstversicherer und Rückversicherer 

gleich“10 ist.  

Dadurch, dass die strenge Anwendung der proportionalen Aufteilung der Risiken zu einer 

verhältnismäßigen Gleichbelastung des Erst- und Rückversicherers führt, ist die absolute 

Belastung des Rückversicherers grundsätzlich allein durch seinen Anteil am Gesamtscha-

den absolut begrenzt. Wird die Versicherungssumme/der wahrscheinliche Höchstschaden 

(probable maximum loss=PML) als maximale Entschädigung auf Erstversicherungsebene 

angenommen, so könnte der Rückversicherer im Kumulschadenfall mit Totalschäden an 

allen zedierten Risiken des Rückversicherungsvertrags maximal bis zu seinem Anteil an der 

Gesamtversicherungssumme/dem gesamten PML des Portfolios haften.11 Gerade bei der 

Deckung von kumulträchtigen Naturgefahren birgt die prozentuale Aufteilung somit die Ge-

fahr der Überexponierung im Schadenfall. Um diese mögliche Überbelastung aus einem 

Ereignis zu begrenzen, erscheint es deshalb zweckmäßig, die maximale Haftung des Rück-

versicherers im Kumulschadenfall durch ein Ereignislimit zu beschränken.12 Die Ereignisli-

mitierung in einem proportionalen Rückversicherungsvertrag ist somit nur notwendig, sofern 

die Kongruenz der beiden Deckungsverhältnisse eingeschränkt werden soll.13 

Verglichen mit dem oben beschriebenen Grundsatz der relativen Gleichbelastung des Erst- 

und Rückversicherers beschränkt der Zessionär sein Exposure aus einem Ereignis hierbei 

zulasten des Zedenten auf einen absoluten Höchstbetrag. Durch die Limitierung teilen sich 

                                                           
8 Zur Technik von Summenexzedent und Quote siehe beispielsweise Peter Liebwein: Klassische und moderne 

Formen der Rückversicherung, S. 70-81, 2. Auflage, Karlsruhe, 2009  
9 Vgl. Dr. Andreas Schwepcke, Rückversicherung- Produktorientierte Qualifikationen, S. 134, 2. Auflage, Karls-

ruhe 2004 
10 Peter Liebwein, Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, S. 70, 2. Auflage, Karlsruhe, 2009 
11 Dabei gilt die Annahme, dass das Portfolio lediglich durch diesen Rückversicherungsvertrag ge-

schützt ist und kein Vorwegrückversicherung besteht 
12 Peter Liebwein, Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, S. 71, 2. Auflage, Karlsruhe, 2009 
13 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 12  
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die Vertragspartner im Eintritt des definierten Schadenereignisses das versicherungstech-

nische Risiko nicht mehr anteilig ihrer Beteiligung an den betroffenen Risiken. Vielmehr wird 

das Risiko des außergewöhnlichen Zufalls in Höhe des Schadenaufwands, der das Ereig-

nislimit übersteigt, an den Erstversicherer rücktransferiert. Die Betrachtung eines proportio-

nalen Vertrags mit Ereignislimitierung bricht in diesem Aspekt mit der stringenten prozentu-

alen Risikoteilung zwischen den Vertragspartnern. 

 

Für den Erstversicherer ist eine solche asymmetrische Teilung des versicherungstechni-

schen Risikos ebenso möglich. Durch die Implementierung nicht-proportionaler Rückversi-

cherungsprogramme als Deckung des Selbstbehaltes des Erstversicherers nach Anwen-

dung der proportionalen Deckung kann dieser sein versicherungstechnisches Risiko zusätz-

lich begrenzen, sofern dieser seine Risikoposition über den proportionalen Deckungsum-

fang hinaus reduzieren möchte oder muss. 
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II) Ereignisdefinition und Ereignislimitierung in der nicht proportionalen Rück-
versicherung 

 

Anders als die proportionale Rückversicherung teilen nicht proportionale Rückversiche-

rungsverträge nicht ganze Risiken (Schadenaufwand und Prämie), sondern die Schaden-

potentiale, die sich aus diesen Risiken ergeben.14  

Auch die Herangehensweise zur Bestimmung des Umfangs des Deckungsschutzes verläuft 

hier nicht „top down“ (Annahme des Originaldeckungsumfangs als Regel der proportionalen 

Rückversicherung mit ggf. anschließender Deckungseinschränkung), sondern „bottom up“: 

Zunächst müssen die Vertragsparteien bestimmen, welche Risiken gegen welche bestimm-

ten Gefahren rückversichert werden sollen. Dabei löst sich der Deckungsumfang des Rück-

versicherungsschutzes oftmals vom Gesamtdeckungsumfang der Originalpolice.15  

Anschließend ist festzulegen, ab welchem excess point und bis zu welcher maximalen Ent-

schädigung der Rückversicher an Schäden beteiligt ist.16 

Der Rückversicherer kalkuliert sodann für die zur Verfügung gestellte Haftstrecke unter Be-

rücksichtigung von Wiederauffüllungen und anderen Vertragsbestandteilen eine vom Origi-

nalrisiko losgelöste Rückversicherungsprämie, die entweder als Fixprämie festgesetzt wer-

den kann, in der Praxis jedoch überwiegend als Prozentsatz des Originalprämienaufkom-

mens des Erstversicherers definiert wird, um den Preis des Rückversicherungsschutzes an 

der möglicherweise fluktuierenden Bestandsgröße über das Vertragsjahr im Vergleich zum 

Kalkulationszeitpunkt zu adjustieren.17 

Grundsätzlich haftet der Rückversicherer pro Schadenereignis maximal in Höhe seiner Haft-

strecke.18 Dabei determiniert „die Definition des Schadenereignisses und/oder der bewusste 

Verzicht auf eine solche Festlegung […] die Art des nichtproportionalen Vertrags“19, die in 

der Möglichkeit und/oder Obligation der Aggregation von Einzelschäden voneinander diver-

gieren. 

 

a) Ereignislimitierung im Einzelschadenexzedentenvertrag 
 

                                                           
14 Vgl. Peter Liebwein, Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, S. 167, 2. Auflage, Karlsruhe, 

2009 
15 Der Deckungsumfang des Rückversicherungsvertrags orientiert sich nur für die rückgedeckten Ge-

fahren am Deckungsumfang der Originalpolice 
16 Vgl. Dr. Andreas Schwepcke, Rückversicherung- Produktorientierte Qualifikationen, S. 156, 2. Auflage, 

Karlsruhe, 2004 
17 Vgl. Christoph Pfeiffer, Einführung in die Rückversicherung- Das Standardwerk für Theorie und Praxis,  

S. 54, 5. Auflage, Wiesbaden, 1999 
18 Der Sonderfall der vertikalen Wiederauffüllung soll nicht näher betrachtet werden 
19 Vgl. Dr. Andreas Schwepcke, Rückversicherung- Produktorientierte Qualifikationen, S. 162, 2. Auflage, 

Karlsruhe, 2004 
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Der Einzelschadenexzedentenvertrag triggert genau dann, wenn ein bestimmtes Schaden-

ereignis ein (einzelnes) rückversichertes Risiko trifft. Dabei ist nach Schwepcke vor allem 

darauf zu achten, wie das rückversicherte Risiko (einzelnes Risiko als Gebäude, Fahrzeug, 

auf Adressebene, als Gebäudekomplex auf PML-Basis oder eine Police,…) definiert ist und 

wie weit das Schadenereignis gefasst wird. Dabei könne das Ereignis eng gefasst sein als 

einzelnes Moment (z.B. einzelner Unfall) oder als eine Serie von Einzelereignissen aus der-

selben Ursache.20  

Problematisch wirkt auf Rückversicherungsseite bei dieser Deckungsform die Tatsache, 

ähnlich der proportionalen Rückversicherung, dass ein Schadenereignis mehrere Einzelri-

siken treffen kann, wobei die Schäden individuell betrachtet oberhalb der Priorität liegen. 

Dabei muss der Rückversicherer, eine ausreichende Anzahl an Wiederauffüllungen voraus-

gesetzt, alle die Priorität übersteigenden Einzelschäden aus einem Schadenereignis tragen. 

 

Eine primäre Haftungs- und Kumulkontrolle des Rückversicherers ist im Underwritingpro-

zess in Anbetracht der rückzuversichernden Gefahren durch die Bewertung des Porte-

feuilles anhand der Begrenzung der absolut formulierten Haftstrecke und der Anzahl der 

Wiederauffüllungen zu betreiben. Durch diese beiden Parameter grenzt der Rückversiche-

rer aber lediglich seine maximale Haftung über die gesamte Vertragslaufzeit ein.  

 

Weitergehend kann es für den Rückversicherer notwendig sein, nicht nur die maximale Ent-

schädigung über die gesamte Laufzeit des Vertrags, sondern auch innerhalb eines Ereig-

nisses zu begrenzen, da die Aggregation der Schadenhaftungen, die die Priorität überstei-

gen, sein Kapazitätslimit eines einzelnen Schadenereignisses übersteigt. Um die maximale 

Belastung aus einem Schadenereignis zu begrenzen, kann deshalb zusätzlich ein Ereignis-

limit als Haftungsbegrenzung pro Schadenereignis vereinbart werden.21  

Notwendig ist dieses Ereignislimit aus Sicht des Rückversicherers nur dann, wenn die Jah-

reshöchstentschädigung (einfache Haftstrecke addiert mit dem Produkt der Anzahl der ver-

einbarten Wiederauffüllungen und der Haftstrecke) größer ist als der Gesamtschaden, den 

der Rückversicherer maximal als Aggregat aus einem Schadenereignis von mehreren be-

troffenen Einzelrisiken aus dem Rückversicherungsvertrag tragen möchte. Ist die Anzahl 

der Wiederauffüllungen indes so begrenzt oder die Haftstrecke entsprechend klein, sodass 

                                                           
20 Vgl. Dr. Andreas Schwepcke, Rückversicherung- Produktorientierte Qualifikationen, S. 162 f., 2. Auflage, 

Karlsruhe, 2004 
21 Vgl. Peter Liebwein, Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, S. 170, 2. Auflage, Karlsruhe, 

2009 
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die Jahreshöchsthaftung kleiner ist als das Maximum, welches der Rückversicherer aus ei-

nem bestimmten Schadenereignis unter dem Rückversicherungsvertrag tragen kann oder 

möchte, ist die Ereignislimitierung als haftungsbegrenzendes Vertragselement obsolet. 

Diese einzelvertragliche Betrachtungsweise ist nur als gültig zu betrachten, sofern der Rück-

versicherer nicht auch aus anderen Verträgen gegen gleichartige Haftungsrisiken exponiert 

ist (vgl. FN. 5). 

 

Obwohl der Fokus in der vorliegenden Arbeit auf der Rückversicherung von Sachversiche-

rungsrisiken liegt, wird an dieser Stelle zur Vollständigkeit auch auf Haftpflichtrückversiche-

rungsverträge eingegangen. Dabei ist es durchaus üblich, dass Einzelschadenexzedenten-

verträge in Haftpflichtsparten unendlich viele Wiederauffüllungen beinhalten. Da die Jahres-

höchstentschädigung sowie die Entschädigung mehrerer Einzelschäden, die aus einem Er-

eignis resultieren, unter dem Vertrag grundsätzlich unbegrenzt ist,  erscheint es zweckmä-

ßig, zumindest die Höchstbelastung aus einem Ereignis durch ein entsprechendes Ereig-

nislimit zu begrenzen. 

 

Diese einzelvertragliche Betrachtungsweise ist nur als gültig zu betrachten, sofern der Rück-

versicherer nicht auch aus anderen Verträgen gegen gleichartige Haftungsrisiken exponiert 

ist (vgl. FN. 5). 
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b) Ereignislimitierung im Jahresüberschadenexzedentenvertrag (Stop Loss) 
 

Bei der Anwendung des Jahresüberschadenexzedentenvertrags (Stop Loss) wird die Limi-

tierung der Haftung des Rückversicherers primär anhand von durch den Rückversicherer zu 

übernehmenden Korridoren der Schadenquote des Erstversicherers und ggf. einer Begren-

zung in absoluten Beträgen erreicht. Dabei läuft ab Überschreiten der Priorität des Vertrags 

jedweder Schadenaufwand und somit die Verwirklichung sämtlicher versicherungstechni-

scher Risiken in die Haftung des Rückversicherers.22  

Auch hierbei möchte dieser aber womöglich das Risiko aus Kumulereignissen durch eine 

Ereignislimitierung auf einen absoluten Betrag begrenzen. In der Technik der Haftung mit 

implementiertem Ereignislimit ist dadurch nicht mehr die tatsächliche (Geschäftsjahres-) 

Schadenquote des rückversicherten Portefeuilles als Maßstab für die Eintrittspflicht des 

Rückversicherers zu sehen. Zum Zwecke der Aufteilung der Haftung des Stop Loss´ zwi-

schen Erst- und Rückversicherer ist eine Referenzschadenquote aufzustellen, bei der die 

Schäden aus dem in der Limitierung definierten Ereignis bis zu seinem Maximalbetrag an-

zurechnen sind. 

In Sparten mit häufigen Schadenereignissen, die gekennzeichnet sind durch geringe Scha-

denlasten, weichen die Bruttoschadenquote des Erstversicherers und die „Referenzscha-

denquote“ überhaupt nicht voneinander ab, sofern alle Schadenereignisse unterhalb des 

Ereignislimits liegen. Fraglich ist, ob die bilanzschützende Wirkung des Jahresüberscha-

denexzedenten mit eingeschlossenem Ereignislimit aus Sicht des Erstversicherers auch 

dann noch eintritt, wenn der Rückversicherungsschutz auf ein Portfolio genommen wird, das 

typischerweise durch einzelne, schwerwiegende Ereignisschäden getroffen wird, was ge-

rade bei der Rückversicherung von Naturgefahren als Charakteristikum anzunehmen ist.23 

Dieser Aushöhlung des bilanzschützenden Effektes geschuldet macht eine solche Vertrags-

form deshalb in der Praxis zur Deckung von Geschäft mit dem oben beschriebenen typi-

schen Geschäftsverlauf nur geringen Sinn, falls das Ereignislimit zu niedrig angesetzt ist 

und somit den Interessen des Zedenten nicht gerecht wird. 

 

  

                                                           
22 Vgl. Christoph Pfeiffer, Einführung in die Rückversicherung- Das Standardwerk für Theorie und Praxis,  

S. 57, 5. Auflage, Wiesbaden, 1999  
23 Vgl. Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, S. 67, Karlsruhe, 1976; dabei 

sind nicht die Einzelschäden selber, sondern die zu einem Ereignis zu kumulierenden Gesamtschä-
den von hohem monetärem Wert 
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c) Ereignisdefinition im Pro-Ereignis-Exzedentenvertrag 
 

In einem Pro-Ereignis-Exzedentenvertrag ist entgegen der übrigen dargestellten Deckungs-

formen die Implementierung eines zusätzlichen Ereignislimits zum Zwecke der Exposure-

kontrolle nicht notwendig. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass die Definition des Ereig-

nisses im Pro-Ereignis-Exzedentenvertrag abdingbar ist.  

Typischerweise triggert dieser erst, wenn mehrere Risiken durch ein Schadenereignis ge-

troffen werden24 und die aus den Einzelschäden kumulierte Schadenbelastung die Priorität 

des Rückversicherungsvertrags übersteigt. Dadurch haftet der Rückversicherer nur im Ku-

mulschadenfall, was die Definition eines zusätzlichen Ereignislimits überflüssig macht, denn 

die Haftung des Rückversicherers ist durch die Festlegung von Priorität und Plafond klar 

determiniert.25  

Die Ereignisdefinition formuliert dabei die Szenarien, die als ein Ereignis anhand der Priorität 

und Haftung bewertet werden müssen. 

 

Diese Vertragsform ist durch seine Konstruktion vor allem dafür geeignet, das versiche-

rungstechnische Risiko des außergewöhnlichen Zufalls des Erst- an den Rückversicherer 

zu transferieren. Dabei übernimmt der Rückversicherer dieses Risiko auf ein Schadenereig-

nis bezogen nur in Höhe seiner Haftstrecke und auf das Jahr bezogen in Höhe der Jahres-

höchstentschädigung. 

  

Durchbrochen wird diese Haftungsbegrenzung pro Schadenereignis auf die einmalige Haft-

strecke dann, wenn aufgrund der Formulierung der Ereignisdefinition ein Katastrophener-

eignis aufgrund der Wirkung der Stundenbegrenzung in mehrere Schadenereignisse aufge-

teilt werden kann. 

 

 

  

                                                           
24 Instrumente dazu können sein: two-risks-warranty oder Formulierung der Priorität oberhalb des 

höchstmöglichen Einzelschadens im rückversicherten Portefeuille 
25 Vgl. Dr. Andreas Schwepcke, Rückversicherung- Produktorientierte Qualifikationen, S. 163, 2. Auflage, 

Karlsruhe, 2004 und vgl. Peter Liebwein, Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, S. 175 f., 
2. Auflage, Karlsruhe, 2009 
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B. Kritische Bewertung von Ereignisklauseln in Hinblick auf deren Inhalt und die 
Eindeutigkeit der Formulierung 

 
I) Einführende Aspekte 
 

a) Notwendigkeit der Eindeutigkeit der Ereignisdefinition 
 

Wie in Kapitel A. dargestellt, ist es (bezogen auf den einzelnen Rückversicherungsvertrag) 

das Ziel des Underwritingprozesses, einen „angemessenen“ Preis für die sich aus dem 

Rückversicherungsvertrag ergebenden Haftungspotentiale zu kalkulieren. Vereinfacht 

ergibt sich das Gesamthaftungspotential der Risiken aus der gemeinsamen Betrachtung der 

Variablen Schadenhöhe und Schadeneintrittswahrscheinlichkeit.  

Der Eintritt von Kumulereignissen kann zu einer Überexponierung des Rückversicherers 

hinsichtlich der Schadenhöhe und somit zu einer Überbelastung seiner Haftungskapazität 

führen. Dabei muss der zu zeichnende Vertrag aus Kumul- und Kapazitätsgründen im Kon-

text des bereits rückversicherte Portefeuille des Rückversicherers bewertet werden.  

Um einen „angemessenen“ Preis quotieren zu können, muss der Rückversicherer mögliche 

Haftungsrisiken, die er mit der Unterzeichnung des Vertrags eingeht, kennen. Das bedeutet, 

dass er im Idealfall sämtliche Risiken, die aus dem Vertrag herrühren und den Zessionär 

pekuniär belasten können, objektiv einzuschätzen vermag. Eine solche möglichst allumfas-

sende Information und Bewertungsmöglichkeit des Vertrags bedingt zwangsweise eine prä-

zise Formulierung des Wordings, die hinsichtlich der Auslegbarkeit durch die beiden Ver-

tragsparteien eindeutig feststeht und keine differente Auslegungsmöglichkeiten, die sich 

hinsichtlich ihrer Wirkungen unterscheiden, zulässt. 

In diesem Kapitel sollen einzelne Ereignisdefinitionen auf ihre Fähigkeit geprüft werden, eine 

Eindeutigkeit hinsichtlich der Aggregation von Einzelschäden in einem Schadenereignis 

herzustellen. Maßgeblicher Hebel ist dabei die Fassung des zeitlichen, örtlichen und ursäch-

lichen Deckungszusammenhangs, der durch die Definition des Ereignisses bestimmt wird.  

Aufgrund der zeitlichen und kapazitiven Begrenzung dieser Arbeit und der Aktualität der 

Schadenereignisse werden im Folgenden die für den deutschen Markt relevanten NatCat-

Gefahren Überschwemmung und Sturm26 exemplarisch analysiert. 

Für die Gefahr „Überschwemmung“ werden zwei unterschiedliche Ansätze der Ereignisde-

finition analysiert und miteinander verglichen. Dabei sollen etwaige Schwachstellen einzel-

ner Formulierungen hinsichtlich ihrer Qualität, eine Kongruenz von Intention und Wirkung 

herzustellen,27 erkannt werden. 

                                                           
26 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 655, München, 2013 
27 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 53 
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Ereignisdefinitionen der Gefahr Sturm werden innerhalb eines eigenen Kapitels exempla-

risch anhand des konkreten Sturmereignisses „Hilal 2008“ betrachtet. 

 
b) Wirkung der Ereignisklausel in Hinblick auf das rückversicherte Portefeuille 
 

Wichtig ist, dass die Wirkung der Ereignisdefinition immer im Kontext der rückversicherten 

Gefahren und der rückversicherten Risiken des Portefeuilles gesehen werden muss. So 

kann bei einem rein regional orientierten Versicherer, der Risiken nur in einem örtlich stark 

eingeschränkten Bereich zeichnet, bei der Rückversicherung von Naturgefahren eine breiter 

auslegbare Ereignisdefinition zur Schaffung von Klarheit zwischen den Vertragsparteien 

ausreichen, da die Parameter der schädigenden Naturgefahr punktuell in der Zeichnungs-

region wohl eher identisch und konstant sein werden, als bei Wirkung einer Gefahr auf einen 

örtlich weit gestreuten Versicherungsbestand. Auch die Annahme eines Ereignisses aus ein 

und derselben Ursache ist bei einem regionalen Ereignis aufgrund der Wirkung in einem 

örtlich und zeitlich begrenzten Raum (zumindest subjektiv) eher anzunehmen.28  

In diesem Zusammenhang agiert die zeitliche Begrenzung der Stundenklausel abhängig 

von selbigen Parametern. Trifft beispielsweise ein Sturmereignis ein Portfolio, das nur regi-

onal allokierte Risiken beinhaltet, kann eine recht kurze Ereignisklausel adäquat sein. Diese 

muss umso länger formuliert werden, je weiter gestreut das Portefeuille ist, sofern die Scha-

denursache (hier der Sturm) eine gewisse Zeitspanne benötigt, um an voneinander entfern-

ten Risiken zu wirken.29  

Neben der Portefeuillegröße und –streuung ist es die versicherte Gefahr, die aufgrund der 

Typologie ihres Erscheinens und Wirkens unterschiedlich definiert werden muss. Allein in 

der Dimension des zeitlichen Deckungsbereichs erscheint es logisch, dass beispielsweise 

Überschwemmungsschäden aus einer Flussüberschwemmung ein im Vergleich zu aus 

Starkregen resultierenden Sturzfluten, Erdbeben o.ä. in aller Regel zeitlich weiter gefasstes 

Schadenereignis ist.30  

 

  

                                                           
28 Vgl. Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, S. 128 f., Karlsruhe, 1976 
29 Vgl. Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band II, S. 245 f., Karlsruhe, 1976 
30 Vgl. Ernst Bedacht und Theresia Lochner: Aggregierungsprobleme im Zusammenhang mit Naturgefahren, 

S. 41, 18. Juni 2009 
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c) Aufbau von Ereignisdefinitionen 
 

Im Allgemeinen ist der Ereignisbegriff nach Lüer und Schwepcke erfüllt, wenn folgende drei 

Ursachen kumulativ erfüllt sind: Zunächst muss dem Ereignis ein gemeinsamer Umstand 

(„the common factor“) innewohnen, den man als Ereignis beschreiben kann.  

Dazu muss durch einen gewissen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang ein Kausali-

tätserfordernis („test of causation“) erfüllt sein.  

Dabei müsse zwar keine direkte Kausalität vorliegen, doch in der Gesamtbetrachtung eines 

objektiven Beobachters dürfe das Ereignis nicht zu fernliegend in Bezug auf die zu aggre-

gierenden Schäden sein („not too remote test“).31 

 

Diese Anforderungen spiegeln sich im Aufbau der Ereignisdefinitionen wider. Dieser erfolgt 

meist dreistufig32.  

Auf primärer Ebene wird eine übergeordnete Ereignisdefinition gegeben.  

Dieser Definition folgt sekundär unter Berücksichtigung verschiedener Gefahren(gruppen) 

eine Begrenzung der Dauer und der örtlichen Grenzen nach. Darüber hinaus werden bei 

bestimmten Gefahren (z.B. Sturm) wissenschaftliche (meteorologische oder hydrologische) 

Anforderungen an das Ereignis gestellt.  

Abschließend wird auf dritter Ebene versucht, mögliche Zweifelsfälle zu regeln, die aus dem 

Zusammenwirken unterschiedlicher Gefahrengruppen der zweiten Ebene resultieren. Dabei 

bildet die dritte Ebene einen subsidiären Auffangstatbestand, der keinen kausalen meteo-

rologischen oder hydrologischen Bezugspunkt besitzt, sondern in aller Regel nur der reinen 

Stundenabgrenzung dient.33  

Es ist zu betonen, dass Ereignisdefinitionen nicht zwangsweise dreidimensional formuliert 

sein. Es kann bewusst oder unbewusst auf die Voraussetzungen des örtlichen, zeitlichen 

oder ursächlichen Bezugs der Einzelschäden verzichtet werden.  

 

 
  

                                                           
31 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 653, München, 2013 
32 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert? S. 23 
33 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 655, München, 2013 
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d) Voraussetzende Parameter der Aggregation von Einzelschäden in einem Er-
eignis 

 

Wie in Kapital A. dargestellt, können die Ereignisdefinition eines Pro-Ereignis-Exzedenten 

sowie die Ereignislimitierungen in den proportionalen Deckungsformen sowie im Stop-Loss 

und Einzelschadenexzedentenvertrag als Instrumente dienen, den Rückversicherer vor (zu) 

hohen Belastungen aus Kumulereignissen zu schützen. Dabei ist zu beachten, dass der 

Wirkungsumfang des Schutzes des Rückversicherers entscheidend davon abhängt, wie das 

jeweilige Ereignis im Rückversicherungsvertrag definiert und sodann der absoluten Höhe 

nach begrenzt wird.34  

Indes kann das Ereignis je nach Ausgestaltung und Variation der in ihm behafteten Para-

meter der Dauer, der Ursächlichkeit und der örtlichen Grenzen zu unterschiedlichen Belas-

tungen der Schadenseite des Rückversicherers führen.  

Für den Fall, dass die Ereignisdefinition zulässt, dass ein Ereignis, durch die Wirkung der 

zeitlichen Maximalbegrenzung (Stundenklausel) in mehrere Teilereignisse gesplittet werden 

und/oder der Beginn der Anlage der Haftstrecke innerhalb des Ereignisses vom Zedenten 

gewählt werden kann, so ist die Verteilung der Schäden in einzelnen Zeitpunkten des Er-

eignisses ein ebenso wichtiger Faktor, der die Schadenbelastung des Rückversicherers be-

einflusst.  

Aufgrund dieser direkten Verknüpfung der Definition der Parameter der Ereignisklausel im 

Pro-Ereignis-XL und der Definition des zusätzlich limitierten Ereignisses in den übrigen De-

ckungsformen mit der Schadenbelastung des Rückversicherers, verwundert es nicht, dass 

die Interessen des Erstversicherers und Rückversicherers in der Auslegung definierter Er-

eignisse, sofern die Definition des Ereignisses nicht präzise und klar erfolgt, auseinander-

fallen (können): 
 

Um diesen möglichen Interessenkonflikt zu illustrieren, sei folgendes Beispiel gegeben: 

 

Im Falle, dass ein Ereignis je nach Auslegung der in der Ereignisdefinition formulierten Pa-

rameter (Ursächlichkeit, Dauer, Örtlichkeit) in ein oder zwei Ereignisse aufgeteilt werden 

könnte, so hängt die Betrachtung des Erstversicherers maßgeblich davon ab, wie Haftstrecke 

und Wiederauffüllungen in dem Vertrag festgelegt sind. Würde die Haftstrecke bei Auslegung 

des Ereignisses zu einem Ereignis nicht ausreichen, so wäre er vermutlich eher dazu geneigt, 

gegen Zahlung der Wiederauffüllungsprämie weitere Schäden in die Haftung des Rückversi-

cherers abgeben zu können.  

                                                           
34  Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 652, München, 2013 
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Diese Betrachtung wird sich genau dann umkehren, wenn die Haftstrecke zur Deckung des 

gesamten Ereignisses ausreicht. Hier wäre die Ausübung des vertraglichen Rechts zur Zu-

sammenfassung zu einem Schadenereignis für den Erstversicherer vorteilhaft, da er nur ein-

mal die Priorität tragen müsste. 

 

Im Zusammenhang der Aufteilung eines Ereignisses in mehrere Teilereignisse, ist es zum 

Zwecke der Begrenzung des Exposures des Rückversicherers sinnvoll und Usus, auch 

wenn Vertragstexte in der Praxis in seltenen Fällen auch gegenteilig formuliert sind, dass 

die Aufteilung unter der Prämisse stattfindet, dass die Anlage des ersten Teilereignisses 

frühestens mit dem Zeitpunkt des ersten verzeichneten Einzelschadens beginnen darf und 

sich zwei Teilereignisse nicht überschneiden dürfen.35 Diese Formulierung entfaltet ihre Wir-

kung bei extremen Ereignissen mit Belastungen, die die Haftstrecke des Rückversicherers 

übersteigen, da der Erstversicherer, wenn diese Voraussetzung in der Ereignisdefinition 

fehlte, die Anlage der ersten Stundenperiode willkürlich ansetzen kann, sodass er seine 

Gesamtbelastung aus dem Gesamtereignis minimieren und die des Rückversicherers ma-

ximieren kann.  

 

Um Klarheit zwischen beiden Vertragspartnern zu schaffen und beidseitige Unsicherheiten 

und Streitigkeiten zu vermeiden, ist eine möglichst eindeutige Definition des Ereignisbegriffs 

im Wording unerlässlich. Doch auch bei scheinbar eindeutiger Definition von Ereignissen 

kann die Frage über die Auslegung eines Ereignisses eine sehr Mühevolle sein, die sich 

nicht immer eindeutig beantworten lässt.  

Problematisch ist hier vor allem die Abgrenzung von Ereignissen nach der Ursächlichkeit.36 

Ein zu aggregierendes Ereignis im Rückversicherungsverhältnis ist nach Lüer und 

Schwepcke dadurch gekennzeichnet, dass die Schäden an den Einzelrisiken innerhalb ei-

nes bestimmten zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs anfallen. Hinzu trete neben die-

sen beiden Dimensionen traditionell oftmals ein kausal ausgerichtetes Erfordernis des me-

teorologischen oder hydrologischen Zusammenhangs.37  

Schwierig wird die Bewertung von Schadenereignissen vor allem dann, wenn nicht klar ist, 

ob der Schaden wirklich aus ein und derselben Ursache entstanden ist. Relativ eindeutig 

erscheint ein ursächlicher Bezug, aufgrund der „Einheit des Ortes und der Zeit hinsichtlich 

der Schadenursache“,38 durch beispielsweise eine Explosion, die mehrere versicherte Risi-

ken trifft. 

                                                           
35 Siehe zum Beispiel Ereignisdefinition im Anhang Nr. B.1 (Seite 62) 
36 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 653, München, 2013 
37 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 655, München, 2013 
38 Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, S. 129, Karlsruhe, 1976 
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Die Schwierigkeit der Abgrenzungsproblematik nimmt spätestens dann zu, wenn sich bei-

spielsweise einzelne Parameter von Naturereignissen (Sturm, Erdbeben, etc.) während des 

Verlaufs ändern, „mit ständig wechselnder Intensität und an verschiedenen Orten“ 39 eintre-

ten und ggf. partiell nicht kongruieren mit der Definition des Ereignisses im Rückversiche-

rungsvertrag. 

 

 

 

  

                                                           
39 Gerathewohl u.a. : Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, S. 129, Karlsruhe, 1976 
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II) Ereignisdefinitionen bezogen auf ein Überschwemmungsereignis 
 

Zunächst wird eine marktgängige Definition zur Aggregation von Einzelschäden, die aus 

einem Überschwemmungsereignis resultieren, unter einem Pro-Ereignis-Exzedentenver-

trag auf mögliche Unklarheiten in der Auslegung des Deckungsumfangs analysiert. Im An-

schluss daran wird selbige Analyse an einer durch die Münchener Rück40 nach den Fluter-

eignissen im Jahre 2002 modifizierten Ereignisdefinition durchgeführt.  

Schließlich sollen die Ergebnisse der Analysen miteinander verglichen werden, um 

durch die Gegenüberstellung Schwachstellen in der Formulierung von Ereignisdefinitionen 

abzuleiten. Mithilfe dieser Erkenntnisse soll schließlich die Qualität der beiden Ansätze be-

züglich der Herstellung von Klarheit des Deckungsumfangs in der Anwendung der Definiti-

onen bewertet werden. Neben diesem Betrachtungswinkel soll darüber hinaus hinterfragt 

werden, ob die Regelungen in den Ereignisklauseln aus versicherungstechnischer Sicht des 

Rückversicherungsvertrags eine Adäquanz zwischen dem tatsächlichen Verlauf der wirken-

den Gefahren und der Aggregation der angefallenen Einzelschäden bieten. 

 

a) Analyse einer marktgängigen Ereignisdefinition 
 

(i) Ereignisdefinition auf erster Ebene 
 
„Unter ein Schadenereignis im Sinne dieses Rückversicherungsvertrages fallen alle versi-

cherten Einzelschäden, welche durch ein und dieselbe Katastrophe unmittelbar verursacht 

wurden. 

Dauer und Umfang eines so festgelegten Schadenereignisses sind unter der Voraussetzung, 

dass die nachstehenden Gefahren gedeckt sind, wie folgt begrenzt: 

[…] 

b) alle Überschwemmungsschäden (inkl. Rückstauschäden) und Überflutung durch Witte-

rungsniederschläge, die während eines ununterbrochenen Zeitraums von 504 Stunden ent-

standen sind 

c) alle sonstigen Schäden, die durch eine über diesen Rückversicherungsvertrag gedeckte 

Gefahr während eines ununterbrochenen Zeitraums von 168 Stunden entstanden sind. 

 

Kombinationen obiger Gefahren gelten als ein Ereignis sofern ein ursächlicher Zusammen-

hang besteht. Für jede Gefahr gelten weiterhin die oben genannten Stundenperioden[…].“41 

 

                                                           
40 Die Münchener Rück wurde im September 2009 in Munich Re umbenannt 
41 Zur vollständigen Ereignisdefinition siehe Anhang Nr. B.1 (Seite 62) 
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Um die Anforderungen dieser marktgängigen Ereignisdefinition zur Aggregierung von Ein-

zelschäden aus einem Schadenereignis strukturiert zu analysieren, wird diese anhand des 

in Kapitel B. I) c) beschriebenen dreistufigen Aufbaus untersucht, wobei diese Chronologie 

durch Wechselwirkungen der Anforderungen der einzelnen Ebenen untereinander nicht 

stringent eingehalten werden kann. 

 

(a) Die Katastrophe als Verursacher des Schadenereignisses 
 

Auf primärer Ebene verlangt die Ereignisdefinition, dass eine „Katastrophe“ unmittelbarer 

Verursacher der Einzelschäden sein muss. In dieser Anforderung verbirgt sich der erste 

unbestimmte Begriff, der nur in Hinblick auf die Vertragsparteien, dem rückversicherten 

Portefeuille und der objektiven Verkehrsanschauung bestimmbar ist.  

Allgemein definiert, weist ein als Katastrophe angesehenes Ereignis im Wesentlichen fol-

gende Charakteristika auf: 42 

 

- Unvorhergesehenes Ereignis 

- Konkrete Gefahr für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte  

- Störung der Infrastruktur zur Sicherstellung der Versorgung  

- Außergewöhnliches Schadenausmaß 

- Notwendigkeit der koordinierten Führung 

- Tendenz, chaotische Verhältnisse herbeizuführen 

 

In Hinblick auf diese Attribute eines Katastrophenereignisses ist fraglich, ob die Unbestimmt-

heit dieses Begriffs problematisch für die Auslegung und Wirkung der Definition sein kann. 

Dies ist zu verneinen. Zwar kann die Wertung eines Ereignisses als Katastrophe aus den 

Perspektiven des Rückversicherers einerseits und des Rückversicherten andererseits diver-

gieren, doch beeinflusst das nicht die Auslegung der Ereignisdefinition. Vielmehr ist die An-

nahme einer Katastrophe aus Sicht des Rückversicherungsvertrags und somit von beiden 

Vertragsparteien zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Ereignisdefinition auf zweiter 

und dritter Ebene erfüllt sind und das Ereignis insgesamt die Priorität übersteigt. Dabei de-

finiert die Höhe der Priorität die quantitative Schwelle, ab wann ein Ereignis als Katastrophe 

nach der Ereignisdefinition gewertet werden soll. Die Formulierung der Dauer und des Um-

                                                           
42 Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement Republik Österreich, Richtlinie für das Führen im Kata-

stropheneinsatz 
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fangs der wirkenden Gefahr auf zweiter Ebene der Ereignisdefinition determiniert den qua-

litativen Break-even-Point, ab wann das Schadenszenario aus Sicht des Rückversiche-

rungsvertrags als Katastrophe zu sehen ist.  

Zentrale und einzig relevante Attribute der genannten Charakteristika (FN. 40) einer gesell-

schaftlich-volkswirtschaftlichen Betrachtung des Katastrophenereignisses können nur die 

Verwirklichung der Gefahr für Menschen, Tiere und Sachwerte sein, die Relevanz für das 

Versicherungs- und Rückversicherungsverhältnis aber nur erlangen, soweit sie als versi-

cherte Schäden in einem außergewöhnlichen Schadenausmaß des Ereignisses münden. 

Weitere, soziale und nicht versicherte wirtschaftliche Schäden sind für die Betrachtung eines 

Versicherungsereignisses nicht relevant, sodass es für die Rückversicherungsdeckung hier 

unschädlich ist, wenn die gesellschaftliche Anschauung des Ereignisses den Katastrophen-

fall nicht annimmt. Gleichermaßen ist im Umkehrschluss aus (Rück-) Versicherungssicht 

nicht schon dann von einem Katastrophenereignis auszugehen, wenn ein Ereignis gesell-

schaftlich als ein solches betrachtet wird. Diesem Aspekt wird dadurch Ausdruck verliehen, 

dass im Zeitraum von 1950-2004 einem volkswirtschaftlichen Schaden aus Katastrophene-

reignissen von 1.400 Mrd. US-$ ein versicherter Schaden von nur 230 Mrd. US-$ gegen-

übersteht.43 Eine Korrelation dieser beiden Perspektiven besteht gewiss und fortschreitend 

durch eine zunehmende Versicherungsdichte innerhalb einer Volkswirtschaft.   

 

Durch die Formulierung der Bedingung einer katastrophalen Ausprägung an ein etwaiges 

Schadenereignisses wird der Charakter eines Pro-Ereignis-Schadenexzedentenvertrags 

(Cat-XL) verdeutlicht: Rückversicherungsschutz soll nur gegeben sein für nicht als alltäglich 

angesehene Schadenpotentiale innerhalb eines Kumulereignisses (siehe Kapitel A. II) c)). 

 

(b) Unmittelbarkeit der Verursachung der Einzelschäden  
 

Darüber hinaus fordert die Ereignisdefinition, dass das Schadenereignis „unmittelbar durch“ 

ein und dieselbe Katastrophe verursacht werden muss. An dieser Formulierung ist fragwür-

dig, ob die Katastrophe hier gleichbedeutend als die Schadenursache zu verstehen ist. Dies 

würde bedeuten, dass jeder Einzelschaden aufgrund der Anforderungen der Ereignisdefini-

tion auf erster Ebene unmittelbar aus ein und derselben Schadenursache entstehen muss. 

Eine solche Eingrenzung des Rückversicherungsfalls ist als zu eng gefasst zu betrachten, 

da gerade die Aggregation von Einzelschäden beim Zusammenwirken mehrerer schaden-

stiftender Ursachen, die zu einem Überschwemmungsereignis führen, negiert würde. Die 

                                                           
43 Vgl. Münchener Rück, Edition Wissen: Schadenmanagement bei Naturkatastrophen-Erfahrungen, Analysen, 

Aktionspläne, 2005 
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Katastrophe muss hierbei vielmehr gleichgesetzt werden mit den zu beobachteten Schäden 

(Überschwemmungsschäden), die durchaus aus mehreren Schadenursachen herrühren 

können, sofern der Zusammenhang zwischen diesen Ursachen hinreichend ist und sie in 

einer Gefahrengruppe der Ereignisdefinition gemeinsam und in gleichem Rahmen gedeckt 

sind. Als Grund der Annahme, dass eine Ursachenvielfältigkeit durchaus bestehen kann, 

ohne dass dies für den Rückversicherungsschutz als schädlich gesehen werden muss, ist 

auf zweiter Ebene der Ereignisdefinition durch das Wording „alle Überschwemmungsschä-

den (inkl. Rückstau) und Überflutung […]“ klargestellt, dass eine Aggregation von Einzel-

schäden der hier zu unterscheidenden Ursachen Überschwemmung und Überflutung mög-

lich ist.  

Allerdings fordert diese Formulierung einen gewissen Grad an Kausalität der schadenstif-

tenden Ursachen für den Eintritt des Rückversicherungsfalls. Fraglich ist, ob eine äquivalent 

kausale Verursachung genügt oder ob die Schadenursachen adäquat kausal für den Eintritt 

des Schadenereignisses sein müssen.  

Die Äquivalenztheorie sieht jeden Umstand als kausal an, der nicht hinweg gedacht werden 

kann für den Eintritt eines Erfolges (conditio sine qua non). Eine derartige Auslegung ist als 

zu weitgefasst zu sehen, da auch selbst aus den ungewöhnlichsten Kausalitätsketten das 

Vorliegen eines rückversicherten Ereignisses zu bejahen wäre.  

In der praktischen Auslegung muss die qualitativ höhere Grenze der adäquaten Kausalität 

überschritten sein.  

Adäquat kausal ist der (Rück-)Versicherungsfall dann verursacht, wenn der Umstand nach 

allgemeiner Lebenserfahrung und nicht nur unter besonders eigenartigen Begebenheiten 

dazu geeignet ist, den Schaden herbeizuführen.44 Eine solche Auslegung stellt für den 

Rückversicherer ein gewisses Maß an Sicherheit dar, nicht von aus der Lebenserfahrung 

völlig befremdlichen Schadenszenarien belastet zu werden. 

Darüber hinaus wird es den Kausalitätsgrundsätzen im Erstversicherungsrecht zwischen 

Versicherer und Versicherungsnehmer gerecht und ist somit dazu geeignet, eine Kongruenz 

der beiden Deckungsverhältnisse herzustellen.45 Diese Kongruenz bei der Deckung von 

Naturgefahren zum Erstversicherungsverhältnis wird außerdem dadurch hergestellt, dass 

das Erfordernis der Unmittelbarkeit in der Regel auch im Deckungsverhältnis zum Erstver-

sicherungsnehmer greift.  

                                                           
44 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 14 
45 Vgl. Halm/Engelbrecht/Krahe: Versicherungsrecht- Handbuch des Fachanwalts, Kapitel 1,  

Randnummern 867-870, 3. Auflage, Köln, 2008 
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Grundsätzlich bedarf die Anforderung der Unmittelbarkeit im Erstversicherungsverhältnis, 

dass die Schadenursache als zeitlich letzte Ursache alleinig eingreift.46 Im Sinne des Rück-

versicherungsvertrags muss die Unmittelbarkeit allerdings so verstanden werden, dass die 

Gruppe der Schadenursachen, die unter b) der Ereignisdefinition gefasst werden, unmittel-

bar einwirken. Der Rückversicherer schützt sich somit vor Schadenszenarien, die als Re-

sultat aus dem Zusammenwirken unterschiedlicher Ursachengruppen entstehen (z.B. 

Sturmflut aus dem Zusammenwirken von Sturm und Wassermassen47), die aus Expo-

suresicht eine differenzierte Betrachtungsweise erfordern.48  

 

Die unterschiedlichen Anforderungen der Deckungsverhältnisse in Bezug auf die Unmittel-

barkeit könnten zu einer problematischen, da unterschiedlichen, Auffassung der Vertrags-

parteien im Rückversicherungsverhältnis führen.49 Diese unterschiedlichen Ansichten dür-

fen in der Praxis der Auslegung des Ereignisdefinition im Rückversicherungsvertrag keine 

dem Frieden der Vertragsbeziehung schädigende Wirkung entfalten, da der Rückversiche-

rer im Zweifel eine weiter gefasste Auffassung des Kausalitäts- und Unmittelbarkeitsbegriffs 

besitzt und dies in Einklang mit den wirtschaftlichen Interessen des Erstversicherers steht.  

 
Abschließend ist die Definition auf erster Ebene in Hinblick auf die so definierten Einzel-

schäden in der Weise klarstellend formuliert, als dass alle die Definition erfüllenden Einzel-

schäden zusammengefasst werden müssen. Hier ergibt sich für den Erstversicherer kein 

Optionsrecht, welche Schäden aggregiert werden sollen.50 Diese Formulierung führt dazu, 

dass bei Ereignissen, die (unter Erfüllung aller weiteren Aggregationsvoraussetzungen) kür-

zer andauern als die zeitliche Abgrenzung der Ereignisdefinition formuliert ist, auch maximal 

einmal die Haftstrecke aus der Rückversicherungsdeckung zur Verfügung steht. 

 
(ii) Ereignisdefinition auf zweiter Ebene  

 

Auf zweiter Ebene verdeutlicht das Wording durch den Wortlaut „eines so festgelegten 

Schadenereignisses“, dass zusätzlich zu der Erfüllung der primären Ereignisdefinition wei-

tere meteorologische/hydrologische und zeitliche Bedingungen und Begrenzungen hinzu-

treten und beachtet werden müssen: 

                                                           
46 Vgl. Halm/Engelbrecht/Krahe: Versicherungsrecht- Handbuch des Fachanwalts, Kapitel 9, Randnummern 

688, 3. Auflage, Köln, 2008 
47 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Überschwemmung und Versicherung, S. 23, 1997 
48 Vgl. Halm/Engelbrecht/Krahe: Versicherungsrecht- Handbuch des Fachanwalts, Kapitel 1, Randnummern 

740, 3. Auflage, Köln, 2008 
49 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 653, München, 2013 
50 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 26 
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Die qualitative Voraussetzung des Ereignisses ist, dass „alle Überschwemmungsschäden 

(inkl. Rückstauschäden) und Überflutung durch Witterungsniederschläge, während eines 

ununterbrochenen Zeitraums von 504 Stunden entstanden sind.“  

 

Eine Überschwemmung liegt aus wissenschaftlicher Sicht nach Patt und Jüpner dann vor, 

wenn Wasser und mitgeführte Feststoffe aus hochwasserführenden Gewässern in die Um-

gebung als stetig erfolgende Ablagerung mit meist langsamer Anstiegsgeschwindigkeit aus-

tritt. Als Überflutung ist eine Zustand zu bezeichnen, bei dem Schmutz- und/oder Regen-

wasser aus einem Entwässerungssystem entweichen, nicht in dieses eintreten, auf der 

Oberfläche verbleiben oder in Gebäude eindringen kann. 51  

 

Die Tatsache, dass das Überflutungsereignis nicht auf meteorologischen Ursachen, son-

dern eine Ebene höher aus beobachtbaren Witterungsniederschlägen, definiert ist, führt zu 

einer einfacheren und klareren Auslegung der Ereignisdefinition. Eine Abgrenzung nach 

meteorologischen Grundursachen würde in der Auslegung der Definition Unklarheiten pro-

vozieren, die in der Praxis nicht sachgerecht erscheinen. So könnte eine Überflutung aus 

Niederschlag aus mehreren aufeinanderfolgenden meteorologischen Ereignissen -etwa 

mehreren, hintereinander folgenden Tiefdruckgebieten- entstehen, sodass eine unmittel-

bare Verursachung einzelnen meteorologischen Teilereignissen nicht zugeschrieben wer-

den kann.52 

 

(a) Bezug der Witterungsniederschläge auf das Überschwemmungsereignis 
 

In der wörtlichen Auslegung der Voraussetzung bleibt durch den Sprachfluss des Wordings 

unklar, ob die Anforderung der Entstehung durch Witterungsniederschläge nur auf Überflu-

tungsereignisse (das „und“ somit eine sinnhaft trennende Wirkung besitzt) oder auch auf 

Überschwemmungsereignisse bezogen werden muss. Hier ist eine enge und weiter ge-

fasste Auslegung vertretbar. Aufgrund der Auslegbarkeit des Vertragswordings und der 

möglichen unterschiedlichen Verkehrsauffassung der Vertragspartner provoziert diese For-

mulierung des Überschwemmungsereignisses einen Auslegungsstreit, da der Inhalt des 

Vertragstextes nicht klar gefasst ist. 

                                                           
51 Heinz Patt und Robert Jüpner (Hrsg.), Hochwasser-Handbuch- Auswirkungen und Schutz, S. 661,  

2. Auflage, Heidelberg, 2013 
52 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 654, München, 2013 
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Zwar sei der Rückversicherungsvertrag nach Lüer und Schwepcke am „Wille der Parteien 

zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks“ 53 doch muss eine solche 

buchstäbliche Auslegung dennoch erfolgen, falls die Definition anhand der unterschiedli-

chen Lesart entsprechend unterschiedliche Deckungs- und Aggregationsumfänge beinhal-

tet und die Vertragsparteien in konträrer Haltung über die Auslegungsfrage streiten. 

 

Durch die Ereignisdefinition wird eingrenzend klargestellt, dass eine Überflutung nur durch 

Witterungsniederschläge zu einem Rückversicherungsfall führen kann. In der Konsequenz 

führt das unter Voraussetzung der obigen wissenschaftlichen Definition nach Patt und 

Jüpner dazu, dass schädigende Wassermassen, die nicht auf das Übertreten von hochwas-

serführenden Gewässern zurückzuführen sind (Überflutung), unmittelbar aufgrund von 

Witterungsniederschlag entstehen müssen.  

Da der Sachverhalt der Überflutung eindeutig mit der Voraussetzung des Witterungsnieder-

schlags attribuiert ist, soll im Folgenden der Unterschied zwischen dem Bejahen und dem 

Verneinen des Bezugs der Witterungsniederschläge auch auf das Überschwemmungssze-

nario analysiert werden: 

 

(1.) Weite Auslegung des Bezugs der Witterungsniederschläge auf den Über-
schwemmungsbegriff 

 

Als weite Auslegung soll im Folgenden gelten, dass der Bezug der Witterungsniederschläge 

auf die Überschwemmung nicht bejaht wird und der Deckungsumfang dementsprechend 

weiter gefasst ist, da das begrenzende Attribut der Witterungsniederschläge nicht als Vo-

raussetzung angenommen wird. 

 

Für eine weiter aufgefasste Auslegung des Bezugs der Witterungsniederschläge spricht zu-

nächst, dass der enge Bezug der Witterungsniederschläge auf das Überschwemmungser-

eignis womöglich zu einer ungewollten Einschränkung des Rückversicherungsschutzes 

führt, der nicht kongruiert mit dem Überschwemmungsbegriff, der im Erstversicherungsver-

hältnis greift. Eine solche Auslegung des Wordings wird dem Rückversicherungsverhältnis 

aus Sicht der Rückversicherten unter Zugrundeliegen der Musterbedingungen des GDV in-

sofern nicht gerecht, als dass in diesen die enge Voraussetzung bei der Ausuferung von 

                                                           
53 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 327, München, 2013 
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oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern nicht gilt.54 Eine sprachlich so ver-

steckte Eingrenzung des Anknüpfungspunktes der Aggregationsmöglichkeit von Einzel-

schäden wäre dem Erstversicherer im Wording nicht hinreichend explizit ersichtlich. 

Für eine weite Auslegung des Vertragstextes spricht darüber hinaus, dass eine Über-

schwemmung nicht nur rein durch Witterungsniederschläge unmittelbar, sondern unter al-

leiniger oder (Mit-)Wirkung von anderen Ursachen, etwa Schmelzwasser, ausgelöst werden 

kann.  

Das Schmelzwasser abschmelzenden Schnees könnte als Folge von Witterungsnieder-

schlag gesehen werden, da der Schnee diese Eigenschaft im Zeitpunkt des Falls aufweist. 

Doch das Erfordernis der Unmittelbarkeit auf erster Definitionsebene lässt eine solche Be-

trachtung nicht zu, sodass Schäden durch Schmelzwasser bei enger Auslegung als sonsti-

ger Schaden gemäß c) bewertet werden müssten und unter b) der Ereignisdefinition nur 

Überschwemmungs- und Überflutungsereignisse aggregiert werden, die unmittelbar auf 

Witterungsniederschläge zurückzuführen sind.  

Dieses Beispiel zeigt, dass die in ihrer Typologie ähnlich verlaufenden Überschwemmungen 

unter einer weiter ausgelegten Definition des Überschwemmungsereignisses adäquater ge-

fasst werden und, dass die enge Formulierung der Klausel keine zufriedenstellende Lösung 

im Sinne der Vertragsparteien darstellt, da sie in ihrer Dimension der Ereignisursachen zu 

eng gefasst ist.55  

 

Für eine weite Auslegung spricht aus der Perspektive der Bewertungsmöglichkeit der Ein-

zelschäden weiterhin, dass im Falle, dass das Ereignis von mehreren Gefahren ursächlich 

ausgelöst wird (beispielsweise Überschwemmung durch Niederschlag und Schmelzwasser) 

die Kombination der Ursachen nach der Definition des Ereignisses auf dritter Ebene zwar 

als ein Ereignis gesehen werden soll, die jeweils unterschiedlichen Stundenperioden (168 

Stunden für sonstige Schäden gem. c) und 504 Stunden für die so abgegrenzten Über-

schwemmungsschäden aus Witterungsniederschlag) aber weiterhin gelten. Die Anwendung 

dieser Zweifelsfallregelung kann gerade dann aber keine adäquate Lösung bieten, wenn es 

unklar bleibt, welche Schäden durch welche Grundursache genau verursacht wurden. Im 

zuvor genannten Beispiel müssen die Schäden, die durch die Witterungsniederschläge ent-

standen sind, in einem Zeitraum von 504 Stunden kumuliert und dann auf den Rückversi-

cherungsvertrag angewendet werden. Die Schäden, die ursächlich aus dem Schmelzwas-

ser entstehen, müssen allerdings über einen Zeitraum von 168 Stunden aggregiert werden. 

                                                           
54 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Besondere Bedingungen für die Versicherung 

weiterer Elementarschäden (BWE 2010), S. 3  
55 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von Über-

schwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 4, 2005 
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Je nachdem wie die jeweilige Haftstrecke für ein so geteiltes Ereignis aufgebraucht ist, 

würde eine wohl willkürliche Zuschreibung von Schäden auf eine der Ursachen geschehen, 

denn in der Praxis wird es gerade bei Naturgefahren nicht möglich sein, Schäden in Gänze 

oder anteilig einer der beiden Ursachen genau zuzuordnen, sofern es in der Natur der Sache 

liegt, dass erst das Aggregat der beiden Ursachen zu dem schädigenden Ereignis führt und 

beide Grundursachen dasselbe schädigende Element (hier Wasser) annehmen. Es besteht 

die Gefahr, dass die einheitlich zu bewertende Gefahr „Überschwemmung“ in ihren Dimen-

sionen anhand der einzelnen Grundursachen zu sehr aufgespalten würde.  

 

Eine in der Länge gemeinsam formulierte zeitliche Begrenzung könnte diesen Umstand lin-

dern. Zwar ist  eine klarere Ereignisabgrenzung dadurch noch immer unmöglich, doch wäre 

zumindest die willkürliche Aufteilung von Schäden auf die einzelnen Ursachen obsolet. 

Dabei ist einerseits zu argumentieren, dass die jeweils längere Stundenbegrenzung als risi-

kogerechter gilt, da das kürzere Schadenereignis innerhalb dieser längeren Periode verläuft.  

Gegen diese Auffassung spricht, dass der Erstversicherer davon profitieren könnte, dass 

der zuvor kürzer formulierte Aggregationszeitraum nun auch auf die Dauer des längeren 

Zeitraums angehoben wird. Dabei erscheint es nur wenig sachgerecht, dass eine Grundur-

sache der Schäden alleinstehend in einem kürzeren Zeitraum zusammengefasst werden 

kann und bei Zusammenwirken mit anderen Gefahren plötzlich auf deren Aggregationszeit-

raum erweitert wird. 

Deshalb ist oft ist zu beobachten, dass die Ereignisdefinition beim Zusammenwirken meh-

rerer Ursachen zeitlich kürzer gefasst ist als das reine Überschwemmungsereignis. Diese 

zusätzliche Eingrenzung kann als Instrument gesehen werden, das Exposure von durch den 

Rückversicherer schwerer zu kalkulierenden Risiken zu begrenzen.56 

 

Letztlich erscheint eine weite Auslegung des Bezugs der Witterungsniederschläge als sach-

gerecht in Bezug auf die Abgrenzung von Schadenursachen unter der Voraussetzung, dass 

deren Resultate in Form von Schadenbildern annähernd gleichwertig zu sehen sind, gleich-

wohl ob sie aus Witterungsniederschlägen oder sonstigen Grundursachen entstanden sind. 

Unter diesen Voraussetzungen (siehe Gegenposition unter enger Auslegung der Witte-

rungsniederschläge auf das Überschwemmungsereignis) ist ein Bezug der Witterungsnie-

derschläge auf die Überschwemmungsschäden aus risikoadäquater Sicht zu verneinen. 

 

Dabei kehrt sich das Resultat dahingehend um, dass jegliche Schadenszenarien (etwa 

Überschwemmung durch Dammbruch, Rohrbruch oder Schmelzwasser), die den Austritt 

                                                           
56 Siehe zum Beispiel e) der Ereignisdefinition der Münchener Rück (abgebildet auf Seite 32 dieser Arbeit) 
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von Wasser und Feststoffen aus hochwasserführenden Gewässern provozieren, als gleich-

wertige Schäden unter b) der Ereignisdefinition gefasst werden müssen. Dadurch wird eine 

Abgrenzung und womöglich willkürliche Aufteilung von Schäden auf einzelne Grundursa-

chen überflüssig, da für sämtliche Schäden die gleiche Deckungsdauer gilt. Schließlich wird 

nur das reine Resultat „Überschwemmung“ und nicht die unterliegende auslösende Ursache 

betrachtet. 

 

 

(2.) Enge Auslegung des Bezugs der Witterungsniederschläge auf den Über-
schwemmungsbegriff 

 

Als enge Auslegung soll im Folgenden gelten, dass der Bezug der Witterungsniederschläge 

auf die Überschwemmung bejaht wird und der Deckungsumfang der Ereignisdefinition  auf-

grund der Wirkung des begrenzenden Attributes der Witterungsniederschläge einge-

schränkt wird. 

 

Als Argument für die Annahme des direkten Bezugs der Witterungsniederschläge auf das 

Überschwemmungsereignis kann gesehen werden, dass ein durch die weite Auslegung 

pauschal entstehender Deckungszeitraum aufgrund der unterschiedlichen Typologie der 

natürlichen Überschwemmungen einerseits und der unnatürlichen Überschwemmung57, die 

gleich behandelt würden, in der versicherungstechnischen und risikoadäquaten Betrachtung 

unsachgemäß gilt. Trotz des unterschiedlichen Verlaufs der Gefahren würden diese gleich 

bewertet werden. 

 

Weiterhin kann als Argument einer engeren Auslegung der Ereignisklausel angeführt wer-

den, dass eine Überflutung feststehend aus Witterungsniederschlägen entstanden sein 

muss. Verneint man diese Voraussetzung für eine Überschwemmung, resultiert daraus, 

dass eine Grundursache, die bei Eintreten außerhalb von wasserführenden Gewässern 

(Überflutung) nicht rückversichert ist, bei Hebung des Wasserstandes eines wasserführen-

den Gewässers (Überschwemmung) zu einem Rückversicherungsfall führen kann. 

  

Um diesen Umstand zu illustrieren, sei das Beispiel gegeben, dass der Bruch 

einer Staumauer aufgrund Materialermüdung nicht zu einer Überflutung gem. 

                                                           
57 Vgl. Überschwemmung und Versicherung, S. 18-31,  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 1997 Be-

stellnummer 2425-V-d 
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der obigen Definition führen kann, da dieses Ereignis nicht auf Witterungsnie-

derschläge zurückzuführen ist.  

Gilt dieses Erfordernis für die Überschwemmung nicht, so kann der Bruch der 

Staumauer, sofern die austretenden Wassermassen den Pegelstand eines hin-

ter der Staumauer anschließenden Gewässers derartig ansteigen lässt, zu einer 

Überschwemmung führen.  

 

Im Resultat würde dies wiederum in einer womöglich ungewollten Ungleichbehandlung von 

eigentlich gleichen Situationen münden.  

 

(3.) Fazit zum Bezug der Witterungsniederschläge auf den Überschwemmungsbe-
griff 

 

Wie auch immer der Deckungsumfang der Ereignisdefinition in diesem Aspekt aus der In-

tention heraus definiert werden sollte, muss dieser durch eine klarere Bezugnahme der Ur-

sachen, wenn diese einschränkende Wirkung besitzen sollen, zu den möglichen Schaden-

szenarien der Überschwemmung, möglichst ohne Interpretationsspielraum und Ausle-

gungsmöglichkeiten, eindeutig beschrieben werden. 

Als Hauptargument der weiten Auslegung des Vertragstextes kann gesehen werden, dass 

in der Tatsache, dass dadurch Überschwemmungsereignisse weiter gefasst sind, die Zu-

rechnung von Einzelschäden zu den einzelnen Grundursachen des Schadenereignisses 

„Überschwemmung“ obsolet ist, da diese einheitlich mit 504 Stunden abgegrenzt werden. 

 

Als wichtigstes Argument einer engen Auslegung des Wordings kann angeführt werden, 

dass die pauschale Bewertung von Überschwemmungsereignissen unter der weiten Ausle-

gung der Typologie des Verlaufs des Schadenereignisses aufgrund der Pauschalität nicht 

hinreichend risikoadäquat begegnet. 

 

An diesen Argumenten lässt sich erkennen, dass eine mit der weiten Auslegung des Ver-

tragstextes einhergehende Pauschalität des Aggregationszeitraumes zu einer Vereinheitli-

chung der Zuschreibung von Einzelschäden führt, die die Gesamtschadenbetrachtung unter 

dieser Ereignisdefinition vereinfacht, da jeweils gleiche Deckungszeiträume für jegliche 

Überschwemmungsursachen zur Verfügung stehen. Diese Vereinfachung in Hinblick auf die 

Zurechnung von Einzelschäden zu einem Ereignis läuft dabei zulasten der Adäquanz der 

Bedeckung der Typologie der inbegriffenen Schadenszenarien, sofern sich diese unter-

scheiden.  
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Dabei ist eine Unterscheidung von Überschwemmungsschäden, die aus Witterungsnieder-

schlägen entstehen, und Überschwemmungsschäden, die aus anderen Ursachen herrüh-

ren, aus diesem Blickwinkel als wenig adäquat zu bewerten, da sie sich in ihrer Typologie 

in der Regel nicht so weit voneinander unterscheiden werden, dass sie aus einer risikoge-

rechten Sichtweise völlig different bewertet werden müssen. 

 

Schließlich ist in der Betrachtung der Auswirkung des unterschiedlich auslegbaren Bezugs 

der Witterungsniederschläge auf die Überschwemmungsschäden die Verneinung der Vo-

raussetzung, dass Überschwemmungsereignisse aus Witterungsniederschlägen entstehen 

müssen, zum Zwecke dieser Arbeit zu favorisieren, da die enge Auslegung der Ereignisde-

finition an dieser Stelle einen nach allgemeiner Auffassung zu engen Überschwemmungs-

begriff mit sich führt und eine Bewertung eines Schadenereignisses bei Zusammenwirkung 

mit Ursachen, die nicht mit der engen Auslegung des Wordings kongruieren, in der Praxis 

zu komplex und teilweise unmöglich erscheint. 

 

Eine Variante, um zwischen den beiden Perspektiven der Risikoadäquanz und der Verein-

fachung der Bewertung von Schadenereignissen zu vermitteln, stellt die Möglichkeit dar, die 

Überschwemmung anhand der Verursachung durch Naturereignisse zu definieren. Dabei 

verbleibt unter der Prämisse einer klareren Bewertung der Einzelschäden ein größeres Maß 

der Homogenität der Schadenszenarien.58 

 

(b) Räumlicher Aggregationsbereich der Ereignisdefinition 
 

Die Ereignisdefinition grenzt den räumlichen Geltungsbereich der Aggregation von Einzel-

schäden nicht ab. Grundsätzlich ist der gesamte geografische Deckungsbereich des Rück-

versicherungsvertrags als Kumulfläche gedeckt. Überschwemmungsereignisse sind typi-

scherweise dazu geeignet in der Fläche weit gestreute Schäden anzurichten.59 Im Verständ-

nis der definierten Überschwemmung resultiert daraus, dass auch Überschwemmungen an 

mehreren Orten/Regionen innerhalb des geographischen Deckungsbereichs als ein Ereig-

nis zu sehen sind, sofern sie durch ein und dieselbe Katastrophe unmittelbar verursacht 

sind.  

 
(c) Adäquanz der Ereignisdefinition aus versicherungstechnischer Sicht 
 

                                                           
58 Siehe Ereignisdefinition der Münchener Rück, Seite 32 
59 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von Über-

schwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 5, 2005 
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Aus dem Blickwinkel der Eindeutigkeit der Auslegung des Ereignisses vereinfacht dieser 

Mangel an räumlichen Beziehungen der Einzelschäden die Ereignisabgrenzung, da dieser 

Parameter des Bezugs der Einzelschäden nicht weiter geprüft werden muss. 

 

Aus risikoadäquater Sicht des Rückversicherers ist ein solcher Mangel an örtlichem Bezug 

konträr zu bewerten. Da keine der Aggregation schädliche örtliche Begrenzung formuliert 

ist, läuft die volle Transparenz des Erstversicherers in Hinblick auf den örtlichen Deckungs-

bereich eines so definierten Schadenereignisses  zulasten der Transparenz in der Exposu-

rebewertung des Rückversicherers.  

Dieser muss sich deshalb während des Underwritingprozesses sehr genau über die verge-

bene Haftstrecke seiner gesamten in dem geographischen Deckungsbereich allokierten Ri-

siken des Rückversicherungsvertrags sowie aller weiteren Rückversicherungsverträge be-

wusst sein. Gerade wenn der geographische Deckungsbereich länder- oder regionsüber-

greifend formuliert ist, besteht für den Rückversicherer die Herausforderung, dass die Haf-

tung aus der Gesamtheit aller, weit gestreuten aber im Schadenfall nicht unabhängigen Ri-

siken ausgelöst werden kann. Je weiter sein Portefeuille gestreut ist, desto schwieriger wird 

es für den Rückversicherer dabei, seine potentiellen Haftungskumule in einzelnen Regionen 

zu monitoren. Aufgrund dieser Unschärfe resultiert, dass die Zeichnungskapazität des Rück-

versicherers womöglich nicht vollends ausgeschöpft werden kann, da er das schadenaus-

lösende Exposure mehreren Regionen/Ländern zuschreiben muss, wodurch Teile seiner 

Zeichnungskapazität innerhalb mehrerer Zeichnungsgebiete aufgebraucht werden.  

 

Eine Maßnahme, um sich in Gesamtbetrachtung vor einer zu hohen kumulierten Belastung 

zu schützen, ist sicherlich, Diversifikationseffekte von Deckungen unterschiedlicher Gefah-

ren innerhalb unterschiedlicher Regionen in seinem Portefeuille zu nutzen.60 

 

Durch die mangelnde regionale Beachtung der Topographie, wird der Deckungsumfang bei 

weit gestreuten Portfolien in seiner Qualität der Bedeckung von Schadenszenarien unter-

spült, dadurch dass Schadenverläufe innerhalb von geographisch und geologisch gleich be-

schaffenen Gebieten homogener und bei regional unterschiedlichen Gebieten entsprechend 

inhomogener werden. Durch eine pauschale zeitliche Bedeckung der unterschiedlichen 

Schadentypologie kann es dazu kommen, dass die tatsächliche Dauer der Schadenereig-

nisse innerhalb des Portfolios vom pauschal formulierten Deckungszeitraum abweichen.61  

 

                                                           
60 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Überschwemmung und Versicherung, S. 60-69, 1997 
61 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 8 und 10, 2005 
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Darüber hinaus ist es in der Adäquanz des formulierten Aggregationszeitraums für die Über-

schwemmungs- und Überflutungsereignisse zu hinterfragen, ob eine Gleichbehandlung die-

ser Risiken aus versicherungstechnischer Sicht sachgerecht ist. Sturzfluten können definiert 

werden als „abruptes, innerhalb weniger Minuten bis Stunden auftretendes lokales Über-

schwemmungsereignis, meist nach intensiven kleinräumigen Starkregenfällen.“62 

Großräumige Flussüberschwemmungen hingegen, sind gekennzeichnet durch „langsames 

Fortschreiten der Hochwasserwelle über einen langen Zeitraum an verschiedenen Orten“.63 

Trotz dieser offensichtlichen ungleichen Typologie des Schadenverlaufs dieser Ereignisse 

sind diese innerhalb der Ereignisdefinition als ein gleich zu aggregierendes Ereignis zu be-

trachten. Da die Ereignisdefinition keine örtlichen Eingrenzungen zur Aggregationsobliga-

tion macht und der Zeitraum der Aggregation mit 504 Stunden sehr weitgefasst ist, scheint 

eine Adäquanz dieser Ereignisdefinition mit dem unterliegenden, zu deckenden Schaden-

ereignis lediglich für Überschwemmungsereignisse vorzuliegen. Eine örtlich und zeitlich en-

ger gefasste Abgrenzung der Überflutungsereignisse wäre aus versicherungstechnischer 

Sicht zur Herstellung der Kongruenz des Schadenereignisses mit der Zusammenfassung 

von Einzelschäden zutreffender.64 

 

(iii) Fazit 
 

Die Anwendung des Wordings ist für beide Vertragsparteien genau dann streitig, wenn die 

durch den Erstversicherer erhoffte „back-to-back cover“ auf Kompensationsbasis für seinen 

Schadenaufwand durch den Rückversicherungsschutz nicht greifen soll.65  

Im Streitfall könnte die Regelungsunsicherheit innerhalb des Wordings entweder dazu füh-

ren, dass der Erstversicherer die entsprechende Kompensation seines Schadenaufwands 

nicht erhält oder dass dem Rückversicherer ein nicht kalkulierter Schadenaufwand entsteht, 

dadurch dass die Formulierung des Schadenereignisses innerhalb dieser Ereignisdefinition 

vor allem in Hinblick auf die Voraussetzung der Witterungsniederschläge unsauber gestaltet 

ist.  

Deshalb ist es für den Rückversicherer umso wichtiger, während des Underwriting-prozes-

ses das unterliegende Originalversicherungsverhältnis in seinem gesamten Umfang zu ver-

stehen und entsprechend zu bewerten, denn aus der Perspektive des Rückversicherers ist 

es umso kritischer, falls er Schaden- und Kumulpotentiale aus Ursachen, die aufgrund der 

                                                           
62 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Überschwemmung und Versicherung, S. 71, 1997  
63 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen, S. 27, 

2009 
64 Vgl. Ernst Bedacht und Theresia Lochner: Aggregierungsprobleme im Zusammenhang mit Naturgefahren, 

S. 42, 18. Juni 2009 
65 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 654, München, 2013 
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unpräzisen Formulierung je nach Betrachtung unterschiedlich aggregiert werden können, 

als möglichen negativen Mittelabfluss im Underwritingprozess nicht realisiert und im An-

schluss prospektiv einpreisen kann.  

Eine retrospektive Anpassung an eine durch die andersartige Auslegung des Vertragstextes 

neugeschaffene Risikoexponierung kann während der Vertragslaufzeit nicht und frühestens 

mit der Erneuerung des Rückversicherungsvertrags korrigiert werden.66  

Das Erfordernis, die originäre Erstversicherungsdeckung während des Underwritings des 

Rückversicherungsvertrags zu untersuchen, in seinen Konsequenzen zu verstehen und so-

dann im Wording des Rückversicherungsvertrags in Bezug der Aggregation von Einzelschä-

den umzusetzen, ist unerlässlich, um eine möglichst präzise Quantifizierung des Exposures 

eines Schadenereignisses zu gewährleisten.  

Wichtig ist das Verständnis des Erstversicherungsverhältnisses vor allem deshalb, da der 

Rückversicherer in der Regel die mit den rückversicherten Policen eingegangenen Risiken 

und deren Deckungsumfang übernimmt.67 

 

 

  

                                                           
66 Vgl. Dr. Andreas Schwepcke, Rückversicherung Produktorientierte Qualifikationen, S. 134, 2. Auflage, Karls-

ruhe, 2004 
67 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 336, München, 2013 
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b) Ansatz der Definition des Überschwemmungsschadenereignisses durch die 
Münchener Rück 
 

Nach den Überschwemmungsereignissen im Jahre 2002 formulierte die Münchener Rück 

eine Ereignisdefinition für Überschwemmungsereignisse, die aufgrund der komplexen Ur-

sachen für solche Ereignisse dem eigenen Anspruch nach „zumindest den größten Teil aller 

Überschwemmungsszenarien abdeckt, nicht zu komplex ist und auch in internationalen Ver-

trägen angewendet werden kann“.68 

Nun soll dieser Ansatz analysiert und mit der zuvor untersuchten marktgängigen Ereignis-

definition verglichen werden. Dabei wird die Definition ebenso aus zwei Blickwinkeln be-

trachtet:  

Einerseits sollen die beiden Definitionsansätze in Hinblick auf die Klarheit der Auslegung 

sowie etwaig vorhandene Deckungsunterschiede und andererseits die versicherungstech-

nische Adäquanz der Ereignisdefinitionen miteinander verglichen werden, um schließlich 

ein wertendes Fazit zu beiden Klauseln zu ziehen. 

 

(i) Ereignisdefinition auf erster Ebene 
 

Die Ereignisdefinition der Münchener Rück bedient sich als Basis der Formulierung des Er-

eignisses auf erster Definitionsebene der marktgängigen Ereignisklausel, weshalb die Defi-

nition des Schadenereignisses auf dieser Ebene nicht wiederholend vertieft betrachtet wird. 

Zwar unterscheidet sich der Wortlaut hier zwischen „ein und derselben Katastrophe“ und 

„ein und dasselbe Katastrophenereignis“, doch ist dieser Unterschied lediglich redaktioneller 

Art. Materiell ergibt sich dadurch kein Unterschied in Hinblick auf die Aggregation der Ein-

zelschäden. 

 

(ii) Ereignisdefinition auf zweiter Ebene 
 

In der Definition des konkreten Ereignisses „Überschwemmung“ weicht der Ansatz der Mün-

chener Rück auf zweiter Definitionsebene mit folgendem Wortlaut ab: 

 
a)  „auf 72 aufeinander folgende Stunden bei Sturm, Hagel, Hurrikan, Tornado, Taifun und/oder Wirbel-

sturm; 

b)  auf 72 aufeinander folgende Stunden bei Erd- oder Seebeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, 

Schneedruck, Vulkanausbruch und/oder Flutwellen, die durch eine der obigen Gefahren verursacht 

wird; 

                                                           
68 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 7, 2005 
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c) auf 72 aufeinander folgende Stunden und auf das Gebiet einer Stadt oder eines Ortes bei Streik, Auf-

ruhr, inneren Unruhen oder böswilliger Beschädigung; 

d)  Bei Überschwemmungen ist unter dem Begriff „Schadenereignis“ die Summe aller Einzelschäden 

zu verstehen, die herrühren aus und unmittelbar verursacht werden durch alle Überschwemmungen, 

die aufgrund von Naturereignissen eintreten während eines der unten genannten Zeiträume und inner-

halb eines der definierten Gebiete. Überschwemmungen, die auf eine Sturmflut oder eine andere Ge-

fahr, die unter a) bis c) aufgeführt ist, zurückzuführen sind oder durch diese mitverursacht werden, sind 

nicht unter diesem Begriff „Schadenereignis“ geregelt. Dauer und Umfang eines so festgelegten Scha-

denereignisses sind wie folgt begrenzt: 

- auf 168 aufeinander folgende Stunden bei einer Überschwemmung in einem Flusseinzugsgebiet der 

Kategorie 1; die geographische Ausdehnung der Flusseinzugsgebiete der Kategorie 1 ist im Anhang 1* 

definiert;  

- auf 504 aufeinander folgende Stunden bei einer Überschwemmung in einem Flusseinzugsgebiet der 

Kategorie 2; die geographische Ausdehnung der Flusseinzugsgebiete der Kategorie 2 ist im Anhang 

1* definiert;  

-  auf 168 aufeinander folgende Stunden bei einer Überschwemmung in einem „Restlichen Gebiet eines 

Landes“; das „Restliche Gebiet eines Landes“ ist das Gebiet, das nicht zu den Flusseinzugsgebieten 

der Kategorie 1 oder 2 gehört. Ein solches Gebiet ist auf das territoriale Hoheitsgebiet eines Landes 

begrenzt. 

e)    auf 72 aufeinander folgende Stunden bei allen anderen unter diesem Vertrag  

rückgedeckten Gefahren, sofern auch Schäden geltend gemacht werden, die von zwei oder mehr unter 

a,b,c oder d genannten Gefahren verursacht wurden […]“69 

 

(a) Überschwemmungsereignisse 
 

(1.) Der Überschwemmungsbegriff der Ereignisdefinition 
 

Auf zweiter Ebene fällt auf, dass die Ereignisdefinition der Münchener Rück lediglich das 

Schadenszenario der Überschwemmung explizit nennt. Im Gegensatz zu der gängigen 

Marktklausel wird dabei nicht zwischen Überschwemmung und Überflutung differenziert. 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass Überflutungsereignisse unter der subsidiären Residu-

algröße f) erfasst werden sollen.  

Die Gefahr eines möglichen Meinungsstreits zwischen der Münchener Rück sowie einem 

Zedenten mit einem Rückversicherungsvertrag, der zuvor die rückversicherten Gefahren 

Überschwemmung und Überflutung explizit getrennt voneinander aufführte hat, könnte darin 

münden, dass der entsprechende Rückversicherer Überflutungsereignisse nicht als rück-

versichert ansieht, da diese nicht (mehr) explizit im Vertragstext enthalten sind.  

                                                           
69 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 7, 2005 Zum vollständigen Wording der Er-
eignisdefinition siehe Anhang Nr. B.2 (Seite 63) 
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Die Erklärung der Münchener Rück zu dieser Klausel subsumiert allerdings unter einem 

Überschwemmungsereignis vielmehr eine Gesamtheit von Wasserschäden wie Über-

schwemmungen aus „komplexen Wettersituationen, Sturzflut, Schneeschmelze etc.“70 und 

definiert die Überschwemmung somit als einen die Überflutung beinhaltenden, übergeord-

neten Begriff, sodass diese Tatsache als Quelle eines Auslegungsstreits nicht dienen kann. 

 

Eine Subsumierung unter einem gemeinsamen Oberbegriff hat aus der Perspektive der Ein-

deutigkeit der Auslegung zwischen dem Erst- und Rückversicherer den Vorteil, dass dies 

eher zu einer gemeinsamen Auffassung führt, denn auf Erstversicherungsseite wird in den 

Versicherungsbedingungen der erweiterten Elementarversicherung ebenfalls nicht zwi-

schen Überschwemmung und Überflutung unterschieden.  

Im Erstversicherungsverhältnis ist die Überschwemmung definiert als „Überflutung des 

Grund und Bodens mit erheblichen Mengen an Oberflächenwasser“ 71. Die Subsumierung 

einer Gesamtheit von Wasserschäden unter dem Begriff Überschwemmung bewirkt in der 

Auslegung und gerade in Hinblick auf das streitbare Attribut des Witterungsniederschlags in 

der zuvor analysierten Ereignisdefinition eine größere Klarheit zwischen den Vertragspar-

teien, denn dadurch wird vermieden, dass die Ursache der Überschwemmung unklar attri-

buiert ist (vgl. unklarer Bezug der Witterungsniederschläge aufgrund des Wordings in Kapi-

tel B. II) a) (ii) (a)). 

 
a. Überschwemmung aus Naturereignissen 
 

Eine Überschwemmung liegt nach dem Definitionsansatz gem. d) dann vor, wenn diese 

durch Naturereignisse ausgelöst wird. Demnach ist eine Gesamtheit von eine Überschwem-

mung auslösenden Grundursachen rückversichert, sofern diese auf ein Naturereignis zu-

rückzuführen sind. Beispielhaft ist demnach klargestellt, dass eine Überschwemmung, die 

als Folge einer Schneeschmelze eintritt, als Ereignis unter dieser Definition betrachtet wer-

den muss, da diese Ursache als natürlich angesehen werden kann. Sofern die schädigende 

Grundursache auf Naturereignissen fußt, ist es für die Betrachtung eines Schadenereignis-

ses irrelevant, aus welcher genauen Ursache die Schäden entstehen. Dies birgt in der Frage 

nach der Abgrenzung von Ereignissen, die aus dem Zusammenwirken von bestimmten Na-

turereignissen resultieren, den Vorteil, dass diese nicht separat betrachtet, sondern als Ein-

heit bewertet werden.  

                                                           
70 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 6 und 10, 2005 
71 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Besondere Bedingungen für die Versicherung 

weiterer Elementargefahren (BWE 2010), S. 3 
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Im Vergleich zu der im Markt verbreiteten Ereignisdefinition ergibt sich hier, unter Vernei-

nung des Bezugs der Witterungsniederschläge auf das Überschwemmungsereignis in der 

marktgängigen Definition, eine Eingrenzung der Aggregation der Einzelschäden, da Über-

schwemmungsschäden in dieser Ereignisdefinition auf natürlichen Ursachen fußen müssen. 

 
b. Ausschlüsse der Überschwemmungsdefinition  
 
i. Zusammenwirken von Naturereignissen 
 

Beim Zusammenwirken unterschiedlicher Naturereignisse als Auslöser der Einzelschäden 

ist zu beachten, dass die Klausel nach dem Totaleinschluss von Naturereignissen als Über-

schwemmungsursache diese im darauffolgenden Satz wiederum teilweise ausschließt, um 

das Exposure bestimmter Schadenszenarien eben nicht als ein Ereignis unter d) zu aggre-

gieren: 

Überschwemmungen, die aus Schadenereignissen gem. a)- c) der Ereignisdefinitionen ent-

stehen, werden nicht als ein Überschwemmungsereignis gem. d) gewertet. 

Ist die Überschwemmung mitverursacht durch eine in a)- c) genannte Gefahr (Sturm, Erd- 

oder Seebeben, Vulkanausbruch,…), muss ein solches Ereignis unter e) in einem Zeitinter-

vall von 72 Stunden aggregiert werden.  

Demzufolge besitzt die explizite Nennung des Ausschlusses der Gefahr „Sturmflut“ inner-

halb der Definition der Überschwemmung nur klarstellenden, deklaratorischen Charakter, 

da die Sturmflut typischerweise aus dem Zusammenwirken von Sturmstärke und Gezeiten 

sowie der Küstenkonfiguration ihre Wirkung entfaltet.72  

Durch die Verneinung der Aggregation von Überschwemmungsschäden, die aufgrund des  

Zusammenwirkens mit anderen Gefahren gemäß a) bis c) entstehen, werden Schäden, die  

in ihrer Typologie differente Schadenpotentiale und -bilder auslösen (Beispiel Tsunami nach 

einem Seebeben oder Sturmflut) und aufgrund ihres Exposures vom Rückversicherer an-

ders behandelt werden sollen, nicht unter die Ereignisdefinition der Überschwemmung ge-

fasst.  

 

Verglichen mit der marktgängigen Ereignisklausel ist die Abgrenzung von Schadenereignis-

sen aus gemischten Ursachen, wobei mindestens eine dieser Ursachen nicht unter die Er-

eignisdefinition gemäß d) fällt, in der Subsumptionsgröße der Definition der Münchener 

Rück präziser und willkürfrei zu bewerten. Die Problematik, dass die Gefahren trotz ihres 

                                                           
72 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Überschwemmung und Versicherung, S. 23, 1997 
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Zusammenwirkens mit ihren individuellen Deckungszeiträumen aggregiert werden müssen 

(siehe marktgängige Ereignisdefinition auf Seite 25), wird dadurch beseitigt, dass nunmehr 

gelten soll, dass ein solches multiveranlasstes Ereignis insgesamt als ein Ereignis innerhalb 

von 72 Stunden betrachtet werden muss.  

Wie bereits erläutert, wird die Auslegung der Definitionsfrage durch die einheitliche Stun-

denbegrenzung nicht eindeutiger, doch ist eine Zuschreibung der Einzelschäden zu den 

verursachenden Gefahren obsolet. Insofern führt die einheitliche Formulierung der Aggre-

gationsdauer in der Praxis zu einer Vereinfachung der Bewertung des Ereignisschadens. 

 

ii. Unnatürliche Überschwemmungsursachen 
 

Durch das Erfordernis des Naturereignisses werden „man-made“-Schadenursachen wie 

Damm- oder Rohrbruch, die zu einer Überschwemmung führen, unter dieser Ereignisdefini-

tion nach d) ausgeschlossen.  

Sofern diese im Erstversicherungsverhältnis gedeckt sind, müssen solche Ereignisse 

ebenso unter der tatbestandsauffangenden Subsidiärdefinition nach f) mit 72 Stunden ab-

gegrenzt werden. 

 

Die Grenze zwischen einer natürlichen und unnatürlichen Verursachung von Überschwem-

mungen ist nicht immer zweifelsfrei zu ziehen. Fraglich ist sie beim Zusammenwirken des 

Menschen mit der Natur, wie etwa durch das gezielte „Anzapfen“ von Regenwolken, um 

diese abregnen zu lassen oder das Ablassen von (zu großen) Wassermengen durch eine 

Staumauer.73   

Dem Anspruch der Ereignisdefinition, für den Großteil der Schadenereignisse eine adäquate 

Ereignisdefinition zu stellen, stehen solche als Sonderfälle zu betrachtende Schadenereig-

nisse zwar nicht im Wege. Doch gerade bei Sonderfällen kann auch diese Ereignisdefinition 

keine vollumfängliche Adäquanz aufweisen. Als Beispiel kann hier das Überschwemmungs-

ereignis in Queensland (Australien) im Januar 2011 genannt werden.  

Das kontrollierte Ablassen von Wasser aus dem Wivenhoe Staudamm zum Schutze der 

Stabilität des Bauwerkes, in den Brisbane River führte letztlich zu noch weitaus größeren 

urbanen Sachschäden.74 Schwierig ist die Abgrenzung eines solchen Ereignisses auch des-

halb, da letztlich nicht oder nur sehr schwierig zugeordnet werden kann, welcher Scha-

den(umfang) durch welche genaue Ursache entstanden ist.     

                                                           
73 Vgl. „Zum Begriff der Überschwemmung“ <http://www.robbersverlag.de/pdf/03_08/916_elementarschaden-
versicherung.pdf> 
74 Vgl. “The 2011 Brisbane Floods: Causes, Impacts and Implications”  < https://riskfrontiers.com/pdf/water-
03-01149.pdf> 

http://www.robbersverlag.de/pdf/03_08/916_elementarschadenversicherung.pdf
http://www.robbersverlag.de/pdf/03_08/916_elementarschadenversicherung.pdf
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(2.) Wirkung auf die versicherungstechnische Adäquanz der Ereignisdefinition 
 

Im Resultat bewirkt die Formulierung, dass die in d) verbleibende Restgröße an Schaden-

szenarien dem typischen Verlauf natürlicher Überschwemmungen aus gemischten Grund-

ursachen, die in ihren Schadenbildern ähnliche Resultate erzielen (bspw. das Zusammen-

wirken von Niederschlag und Schmelzwasser), gerecht wird.  

 

Dass auch das Zusammenwirken unterschiedlicher natürlicher Ursachen unter die Definition 

d) fallen soll, ist durch den verwendeten Numerus des Plurals und die Formulierung, dass 

„alle Überschwemmungen“ als ein Schadenereignis gewertet werden sollen, klar erkennt-

lich.  

Aufgrund des Unterschieds und der Abstraktheit von jeglichen unnatürlichen Schadenursa-

chen, die hinsichtlich des Eintritts und des Verlaufs von den natürlich ausgelösten Über-

schwemmungen abweichen (können), wird durch den Ausschluss dieser unnatürlichen 

Schadenursachen die Typologie der unter der Definition erfassten Schadenszenarien ho-

mogenisiert, sodass eine etwaig einheitliche Stundenbegrenzung adäquater erscheint.  

 

Dass diese Homogenisierung jedoch nur für den überwiegenden Teil der möglichen Scha-

denursachen gilt, zeigt das Beispiel, dass Sturzfluten unter der Ereignisdefinition gleich ge-

deckt und aggregiert werden, obwohl diese im Vergleich zu allgemeinen Überschwem-

mungsereignissen in viel kürzerem Zeitraum eintreten und typischerweise regional in einer 

begrenzteren Fläche wirken.75  

 

Im Ergebnis beschränkt die Definition zwar nicht in vollem Maße und für jeden Einzelfall die 

Deckung pro Ereignis „auf diejenigen Fälle, in denen Kumule aus einer Ursache hinreichend 

objektiv feststellbar sind“76, doch ist dies in der Praxis in totalem Umfang aufgrund der Va-

riabilität der Schadenszenarien auch nicht möglich. So lassen sich Schadenszenarien nur 

bis zu einem bestimmten Grad homogen und adäquat unter einer Definition subsumieren. 

Beschränkend wirkt hier insbesondere die formale Anforderung an die Vertragstexte, mög-

lichst übersichtlich und nicht zu stark unterteilt zu sein.  

                                                           
75 Vgl. Ernst Bedacht und Theresia Lochner: Aggregierungsprobleme im Zusammenhang mit Naturgefahren, 

S. 41, 18. Juni 2009 
76 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 53 
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Somit entlädt sich in diesem Punkt die Spannung zwischen einer möglichst eindeutigen und 

risikoadäquaten Formulierung, die einer gewissen Ausführlichkeit bedarf, und dem mög-

lichst zu begrenzenden Umfang der Vertragstexte. 

 

Um das Maß der Homogenität der Schadenereignisse innerhalb der Überschwemmungs-

definition zu erhöhen, ist es denkbar, die aus Starkregen entstehenden Sturzfluten als Be-

standteil des Sturm- und Hagelereignisses zu fassen. Eine dafür gleich formulierte Stunden-

begrenzung kann vor allem deshalb als adäquat angesehen werden, da Starkregen häufig 

im Zusammenhang mit Hagelereignissen auftritt, sodass eine Abgrenzung zwischen diesen 

beiden Gefahren nicht getroffen werden muss.77 

 

(b) Örtliche Begrenzungen der Schadenereignisse 
 

In der pluralen Fassung der Ursächlichkeit sowie der Tatsache, dass „alle“ Überschwem-

mungen als ein Schadenereignis innerhalb der zeitlichen und räumlichen Grenzen gelten 

sollen, ist anzunehmen, dass alle Schadenereignisse, sofern diese auf Naturereignisse zu-

rückzuführen sind, innerhalb der drei kategorisierten örtlichen Grenzen während der zuge-

hörigen Dauer als ein Schadenereignis einheitlich bewertet werden müssen, auf das in sei-

ner Gesamtheit Priorität und Haftung angewendet wird.  

Dazu werden Flusseinzugsgebiete in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Dabei 

kann es dazu kommen, dass innerhalb einer festgelegten räumlichen Fläche (z.B. Flussein-

zugsgebiete der Kategorie 2) mehrere, unabhängig voneinander eintretende Schadenursa-

chen zu Einzelschäden führen. So sind bspw. die Einzugsgebiete von Rhein und Donau als 

Flusseinzugsgebiete der Kategorie 2 bewertet.78 Dabei können die Donau z.B. durch Witte-

rungsniederschläge und der Rhein aufgrund einer großen Menge an Schmelzwasser zu 

Überschwemmungen in deren/seinen Einzugsgebieten führen.  

In der Auslegung der Ereignisdefinition sind auch solche, auf den ersten Blick nicht unbe-

dingt als zusammenhängend anzusehende Ereignisse, da diese nicht direkt meteorologisch 

oder hydrologisch miteinander verbunden sind79, zu aggregieren. Eine Aggregation von Ein-

zelschäden aus unterschiedlichen Flusseinzugsgebieten ist hingegen nicht mehr möglich, 

auch wenn die Schäden in den unterschiedlichen Flusseinzugsgebieten auf dasselbe Na-

turereignis zurückzuführen sind.80  

                                                           
77 Vgl. Ernst Bedacht und Theresia Lochner: Aggregierungsprobleme im Zusammenhang mit Naturgefahren, 

S. 42, 18. Juni 2009 
78 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 8, 2005 
79 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 655, München, 2013 
80 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 10, 2005 
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Die Einteilung in eine der räumlichen Kategorien erfolgt anhand der Größe des Flussein-

zugsgebietes. Die drei Kategorien werden wie folgt eingeteilt: 

Als große Flusseinzugsgebiete (Kategorie 2)  werden diejenigen Gebiete mit einer Fläche 

von mehr als 100.000 qkm mit einer zeitlichen Begrenzung von 504 Stunden bewertet. 

Für mittelgroße Flusseinzugsgebiete der Kategorie 1 (Größe ca. 30.000-100.000 qkm) greift 

eine zeitliche Begrenzung von 168 Stunden. 

Unter Kategorie 3 werden als Residualgröße die Gebiete gefasst, die nicht unter eine der 

ersten beiden Kategorien fallen. Die Restgebiete sind durch die Grenzen eines Landes klar 

abgegrenzt. Dabei sind überschwemmte Gebiete gemeinsam zu betrachten, auch wenn sie 

örtlich nicht zusammenhängen. Auch hier greift die zeitliche Begrenzung von 168 Stunden.81 

 

Durch die differenzierte zeitliche Eingrenzung der Aggregationsdauer innerhalb der 

Flusseinzugsgebiete wird versucht, der Typologie eines tatsächlichen Überschwemmungs-

ereignisses an verschiedenen Flusssystemen Rechnung zu tragen. Dadurch soll erreicht 

werden, dass die Aggregation der Einzelschäden möglichst kongruent mit dem Zeitraum 

des objektiven Schadenereignisses vorgenommen wird.82 Um diese Kongruenz herzustel-

len, werden zwei Abhängigkeiten der beeinflussenden natürlichen Faktoren von Über-

schwemmungsereignissen kombiniert. 

Zunächst wird angenommen, dass eine „relativ hohe Korrelation zwischen der Fließlänge 

des Hauptfluss und der Größe des Einzugsgebietes“83 besteht.  

Des Weiteren wird logisch geschlossen, dass eine Hochwasserwelle mit einer typischen 

Fließgeschwindigkeit an einem entsprechend längeren Hauptfluss auch eine längere Zeit-

dauer benötigt, um die Gesamtstrecke zurückzulegen.  

Aus diesen beiden Zusammenhängen folgt, dass die Flusseinzugsgebiete der Kategorie 1, 

die korrelierend mit einer kürzeren Fließlänge des Hauptflusses einer kleineren Einzugsflä-

che entsprechen, mit einer kürzeren Aggregationsdauer der Einzelschäden betrachtet wer-

den.  

 

Mit diesem Schluss bricht letztlich allerdings die zeitliche Begrenzung von Überschwem-

mungsschäden in den Restgebieten der Kategorie 3. Weil diese Restgebiete als Residu-

                                                           
81 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 8, 2005 
82 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 656, München, 2013 
83 Vgl. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Was ist eine Überschwemmung? Zur Abgrenzung von 

Überschwemmungsereignissen in der Rückversicherung, S. 8, 2005 
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algröße kleiner sein müssen als die Flusseinzugsgebiete der Kategorie 1, ist eine Kongru-

enz unter oben hergeleitetem Aspekt nicht erkenntlich, da für diese zusammengefasst die 

gleiche Aggregationsdauer gilt wie für die Flusseinzugsgebiete der Kategorie 1. 

 

Eine zu kurz formulierte zeitliche Begrenzung kann aus Sicht des Erstversicherers eine zu-

sätzliche Haftungsbegrenzung bedeuten, sofern die Haftstrecke noch nicht aufgebraucht ist 

und keine Wiederauffüllung für das verbleibende Teilereignis zur Verfügung steht. Doch 

auch bei einer noch zur Verfügung stehenden Haftstrecke wird der Nettoschaden des Erst-

versicherers um die selbst zu tragende Priorität erhöht. 

 

Die Formulierung einer zeitlich sehr weit gefassten Ereignisbegrenzung kann dazu führen, 

dass zum Nachteil des Rückversicherers auch Einzelschäden mehrerer Ereignisse, die die 

ursächlichen Voraussetzungen der entsprechenden Definition erfüllen, in einem Ereignis-

schaden zu addieren sind, obwohl diese aufgrund des mangelnden Kausalzusammenhangs 

nach allgemeiner Auffassung objektiv nicht als ein Ereignis bewertet würden.84 

 

In der Umkehrung des Effektes kann die zeitlich sehr weitgefasste Ereignisabgrenzung al-

lerdings auch zum Nachteil des Erstversicherers wirken. Dies ist dann der Fall, wenn ein 

Schadenereignis mit einer hohen Wiederkehrperiode und damit verbunden hohen Schaden-

last aufgrund der Stundenklausel als ein Ereignis definiert werden muss. Steht dem Erstver-

sicherer für das so obligatorisch zu aggregierende Ereignis keine ausreichende Haftung zu 

Verfügung, ist sein Nettoschaden höher als bei einer kürzeren Stundenbegrenzung, die es 

ihm ermöglichen würde, das Ereignis auf mehrere Teilereignisse aufzuspalten und somit 

nach Tragung der Priorität Schäden in die Haftung des Rückversicherers zu zedieren. 

 

Im Resultat bedeutet dies im Underwritingprozess des Rückversicherers, dass dieser sein 

Exposure aus verschiedenen Schadenszenarien durch die zusätzliche räumliche Aufteilung 

klarer formulieren kann und die Stundenbegrenzung anhand der aus der Topographie ent-

stehenden Typologie der Überschwemmungsereignisse aus Sicht des Rückversicherers 

versicherungstechnisch kongruent erscheint.  

 

Die klare Auslegung der Ereignisklausel aus Sicht des Erstversicherers wird durch die zu-

sätzliche örtliche Dimension nicht beeinträchtigt, denn die Einzelrisiken können aufgrund 

ihrer Belegenheit eindeutig einem der Flusseinzugsgebiete zugeordnet werden. 

                                                           
84 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 50   
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Allerdings läuft die zusätzliche Transparenz der Exposurebewertung des Rückversicherers 

im Ergebnis zulasten der Transparenz der Bewertung dieser Ereignisdefinition auf das 

Portefeuille des Erstversicherers. Dieser muss eine auf alle Ereignisse einheitlich festste-

hende Haftstrecke des Rückversicherers so wählen, dass diese die Schadenpotentiale aller 

jeweilig in den drei Flusseinzugsgebieten belegenen Risikobestände abdeckt. So werden 

an großen Flusseinzugsgebieten tendenziell wohl auch die höheren kumulierten und im Ri-

siko stehenden Werte belegen sein, da diese als wichtige Verkehrswege dienen und somit 

die Akkumulation von Sachwerten fördern. Diese hohen Sachwerte müssen darüber hinaus 

noch mit einer längeren Stundendauer aggregiert werden. Diese Betrachtung verläuft bei 

den kleineren Flusseinzugsgebieten genau entgegen gerichtet. Die Deckung dieser quasi 

gebildeten Teilportefeuilles mit einer einheitlich formulierten Haftstrecke erscheint aus Sicht 

des Erstversicherers nicht risikogerecht. Diese Problematik kann dann aufgelöst werden, 

wenn der Rückversicherungsvertrag Flexibilität hinsichtlich der Formulierung der Haftstre-

cken auf die einzelnen Einzugsgebiete zulässt. 

 

Wichtig ist dabei festzuhalten, dass die Aggregation von Schäden zwar auf die einzelnen 

Flächen der festgelegten Flusseinzugsgebiete begrenzt ist und dadurch unterschiedliche 

Effekte resultieren können, die hiesige Regelung aus der Intention der präzisen Formulie-

rung und Auslegung aber klar definiert ist. Es stellt ein präzise formuliertes Instrument dar, 

das hinsichtlich der Auslegung nicht angreifbar erscheint. Der materiellen Wirkung dieser 

Definition hingegen müssen sich beide Vertragspartner vor der Unterzeichnung des Rück-

versicherungsvertrags in Hinblick auf deren Intentionen der Deckung und deren Kumulge-

fahren bewusst sein. 
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c) Abschließendes Fazit zu beiden Definitionen des Überschwemmungsereignis-
ses 

 
Die detaillierte Analyse der beiden Definitionsansätze zu Überschwemmungsereignissen 

zeigt, dass sich Ereignisdefinitionen hinsichtlich ihrer Güte der Herstellung von Klarheit in 

der Anwendung der Formulierung einerseits und der versicherungstechnischen Adäquanz 

der Aggregationsmöglichkeiten und -obligationen andererseits unterscheiden. 

 

Es zeigt sich, dass die Klarheit der Definition durch verschiedene Faktoren gestört werden 

kann.  

 

Zur Herstellung von Rechtssicherheit der Vertragsparteien sind etwaige unterschiedliche 

Auslegungsmöglichkeiten durch einen unklaren Satzbau und Wortbezug innerhalb der Er-

eignisdefinition (siehe marktgängige Ereignisklausel) unbedingt zu vermeiden. Dadurch ent-

springende Unklarheiten führen gegebenenfalls zu absolut vermeidbaren Streitigkeiten zwi-

schen den Vertragsparteien.  

 

In diesem Kontext ist es darüber hinaus zur Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses 

der Vertragsparteien sinnvoll, gemeinsame und kongruente Anknüpfungsbegrifflichkeiten 

der Ereignisaggregation im Erst- und Rückversicherungsverhältnis zu verwenden. Idealer-

weise sollten die Anknüpfungsmomente der Ereignisdefinition auf legal definierten Ursa-

chen fußen, die in ihrer Bedeutung somit feststehen. 

 

Aus diesen beiden Aspekten betrachtet ist der Ansatz der Ereignisdefinition der Münchener 

Rück qualitativ klar zu favorisieren. Durch die alleinige Verwendung des Szenarios Über-

schwemmung als Sammelbegriff für etwaige Wasserschäden wird ein mit dem Erstversi-

cherer kongruierender Begriff des Schadenereignisses gewählt, der darüber hinaus auf-

grund seiner alleinigen Verwendung (vgl. Aufspaltung in Überschwemmung und Überflutung 

in marktgängiger Definition) klar attribuiert ist. 

 

Eine dadurch entstehende Rechts- und Auslegungssicherheit ist gleichermaßen für den 

Erst- und den Rückversicherer wünschenswert.  

Der Rückversicherer ist in der Lage, das Exposure im Underwritingprozess möglichst klar 

zu filtern und anschließend einzupreisen.  

Dem Erstversicherer ermöglicht die klare Ereignisdefinition eine höhere Sicherheit, dass der 

gewählte Rückversicherungsschutz in möglichst vollem intendiertem Umfang zur Bede-
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ckung und Teilung seines Risikos aus dem Versicherungsgeschäft zur Verfügung steht, so-

dass dieser sein nach dem Rückversicherungsschutz verbleibendes Nettorisikoportefeuille 

besser einzuschätzen vermag. 

 

Es ist zu erkennen, dass die beiden Motivationen der Klarheit und versicherungstechnischen 

Adäquanz, die beide Einfluss auf die Formulierung der Ereignisklausel nehmen, sich in ge-

wissem Maße gegenläufig verhalten. 

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Wordings ist sicherlich eine etwaig im 

Umfang schlanker formulierte Ereignisdefinition mit möglichst wenigen Anknüpfungspara-

metern vorzuziehen.  

Aufgrund der vielfältigen Schadenszenarien, die im Zuge der Exposurekontrolle durch den 

Rückversicherer begrenzt werden sollen, ist hingegen eine möglichst klein gerasterte Ereig-

nisdefinition wünschenswert, um die aus den Schadenszenarien resultierenden Risiken 

möglichst klar und für den Einzelfall zu begrenzen. Die unterschiedliche Gewichtung der 

Ereignisdefinition hinsichtlich dieser beiden Motivationen lässt sich bereits an deren Umfang 

erahnen, wobei der Umfang und die Anzahl der Gliederungspunkte der durch die Münche-

ner Rück formulierten Ereignisdefinition den Umfang der marktgängigen Ereignisdefinition 

übersteigt.  

 

Die möglichst homogene Erfassung von Ursachengruppen, die innerhalb der Ereignisdefi-

nition aggregiert werden können, erreicht die durch den Rückversicherer formulierte Ereig-

nisdefinition dadurch, dass diese innerhalb der Schedule der „Überschwemmungsereig-

nisse“ lediglich Ereignisse mit natürlicher Verursachung fasst, was den Umfang der Aggre-

gation der marktgängigen Ereignisdefinition beschneidet.  

 

Die im Zuge der Anforderung des Naturereignisses als Zweifelsfälle zu betrachtenden Scha-

denszenarien des gezielten Anzapfens von Wolken und des Ablassens von Wasser aus 

einem Staubecken verdeutlichen, dass eine Homogenisierung und Klarheit der Aggregati-

onsmomente aufgrund der Variabilität der Schadenszenarien nur bis zu einem bestimmten 

Grad möglich ist. 

 

Weiterhin zeigt sich, dass diese Homogenisierung der Schadenszenarien aus der Perspek-

tive der Bewertungssicherheit eines Ereignisses auch nur bis zu einem gewissen Grad wün-

schenswert ist. Diesem Aspekt wird dadurch Ausdruck verliehen, dass die zu feingliedrige 

Aufspaltung von Ereignissen keine eindeutige Bewertung eines Schadenereignisses zu-
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lässt, wenn das gleiche schädigende Element (hier Wasser) aus verschiedenen Grundursa-

chen wirkt und sich die Herkunft des schädigenden Elements nicht eindeutig bestimmen 

lässt. 

Die Motivation der Begrenzung des Exposures des Rückversicherers ist darüber hinaus 

dadurch verwirklicht, dass die Ereignisdefinition der Münchener Rück zusätzlich Teilporte-

feuilles anhand der Zugehörigkeit der Einzelrisiken zu Flusseinzugsgebieten bildet, die sie 

anhand unterschiedlicher Aggregationszeiträume bewertet.  

Verständlich und nachvollziehbar ist in diesem Hinblick die zeitliche Ungleichbehandlung 

der Flusseinzugsgebiete anhand der hergeleiteten Typologie der Überschwemmungsereig-

nisse an den sich unterscheidenden Flusssystemen.   

Aus Sicht des Erstversicherers ist die Anwendung dieser Ereignisdefinition in Hinblick auf 

die Anwendung einer einheitlich formulierten Haftstrecke und Priorität aber sicherlich kom-

plexer als in der räumlich pauschal formulierten, marktgängigen Ereignisdefinition. 

 

Schließlich bleibt festzuhalten, dass die Formulierung der Ereignisdefinition im Spannungs-

feld verschiedener Motivationen stattfindet. Innerhalb des Underwritingprozesses ist es zur 

Bewertung eines Vertrags und des daraus entstehenden Exposures unerlässlich, die For-

mulierungen der Ereignisdefinition auf die Inbegriffenheit dieser Motivationen zu untersu-

chen und zu verstehen, um ein möglichst klares Bild der Risikoexponierung des Rückversi-

cherungsvertrags zeichnen zu können. 
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C. Die Folgen der Anwendung unterschiedlicher Ereignisdefinitionen auf das 
Sturmereignis Hilal 2008 

 

Um die unterschiedliche Wirkung von Ereignisklauseln, die anhand verschiedener Ereignis-

definitionen triggern, und die Problematik in Hinblick auf die Zusammenfassung von Einzel-

schäden bei der Anwendung dieser Ereignisdefinitionen zu illustrieren, wird im Folgenden 

das Sturmereignis Hilal aus dem Jahre 2008 eingehend erläutert. Dieses Ereignis verdeut-

licht, dass die Betrachtung und Bewertung ein und desselben Sturmereignisses maßgeblich 

von der im Rückversicherungsvertrag verwendeten Ereignisdefinition abhängt. 

 

Zunächst wird der Verlauf des Schadenereignisses aus meteorologischer Sicht rekonstru-

iert. Im Anschluss daran wird dieser meteorologische Verlauf in Anbetracht der seinerzeit 

im Markt verwendeten Ereignisklauseln bewertet. 

 
I) Meteorologischer Verlauf der Unwetterserie Hilal 
 

Das Tiefdruckgebiet Hilal bildete sich an einer stationären Luftmassengrenze, die schwül-

warme Mittelmeerluft im Südwesten von trockener Luft im Nordosten trennte. Mit dieser 

Luftmassengrenze verbunden entstand eine Konvergenzzone, in der, aufgrund von hohem 

Luftdruck über Skandinavien und tiefem Luftdruck über Frankreich sowie Süddeutschland, 

Luftmassen aufeinander zuströmten und aufstiegen. Durch den Aufstieg der Luftmassen 

entstehende Gewitterwolken konnten bis zu einer Höhe von 14 km ansteigen. Die dort herr-

schenden Temperaturen von bis zu – 65 ºC begünstigten die Bildung von großen Hagelkör-

nern.85 

 

Die so entstandene Unwetterserie Hilal wütete im Zeitraum des 28. Mai 2008 bis einschließ-

lich 02. Juni 2008 über Westeuropa.  

Am 28. Mai verursachte Hilal durch Gewitter und Hagelschlag sowie dadurch entstandene 

lokale Überschwemmungen Schäden im Westen Deutschlands.  

Am Folgetag sorgten Gewitter für Schäden in Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen. 

Am dritten Tag der Unwetterserie fielen im Durchmesser bis zu 5 cm große Hagelkörner in 

weiten Teilen Nordrhein-Westfalens, wobei Hagelkörner generell bereits ab einer Durch-

schnittsgröße von 2 cm Schäden an Autos verursachen können.86  

                                                           
85 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 24, 

2009  
86 Vgl. Münchener Rück, Edition Wissen: Zwischen Hoch und Tief- Wetterrisiken in Mitteleuropa, S.44, 2007  
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In den Folgetagen kam es zu Unwettern in Ostdeutschland. Am 02. Juni 2008 sorgten starke 

Gewitterniederschläge schließlich für Sturzfluten und Überschwemmungen in Baden-Würt-

temberg.87 

 

Insgesamt verursachte das Unwetterereignis Hilal wirtschaftliche Schäden in Höhe von ins-

gesamt rund. 1,1 Mrd. Euro, wovon aufgrund einer hohen Versicherungsdichte der Gefahren 

Sturm/Hagel in Mitteleuropa88 ca. 800 Mio. Euro als versicherte Schäden zulasten der Haf-

tungen von Erst- und Rückversicherern verblieben. 

 

II) Bewertung des Ereignisses in Anbetracht der verwendeten Ereignisklauseln 
 

Im Erstversicherungsverhältnis wird ein Schaden nicht aufgrund meteorologischer Ursa-

chen, sondern aufgrund des beobachtbaren und wirkenden Ereignisses Sturm/Hagel bzw. 

der Überschwemmung entschädigt. Dabei stellt sich bei vorhandenem Versicherungsschutz 

aufgrund der Einzelrisikobetrachtung die Frage des Zusammenwirkens verschiedener Ge-

fahren und der Aufteilung eines Schadenereignisses nicht in dem Maße, wie es für Rück-

versicherungszwecke notwendig ist. Zum einen ist eine zeitliche Eingrenzung der wirkenden 

Gefahren im Erstversicherungsverhältnis nicht gegeben. Zum anderen ist die Aufteilung von 

Schäden aus mehreren aufeinander folgenden Gefahren in verschiedene Schadenereig-

nisse allenfalls zur Bestimmung der mehrfachen Abzugsfähigkeit des Selbstbehaltes not-

wendig, was monetär betrachtet von geringerem Wert ist. 

 

Im Rückversicherungsverhältnis allerdings muss eine Abgrenzung des Ereignisses im Sinne 

der Ereignislimitierung bzw. Haftstrecke im Pro-Ereignis-Schadenexzedentenvertrag ge-

schehen, um die Belastungen aus dem Kumulereignis auf die Vertragspartner aufzuteilen. 

Häufig werden Ereignisse in der Sturm- und Hagelrückversicherung anhand der in diesem 

Unterkapitel folgenden meteorologischen Bezugspunkte abgegrenzt und aggregiert. Ge-

meinsam ist diesen, dass ein Sturmereignis in aller Regel grundsätzlich auf eine Dauer von 

72 Stunden begrenzt ist.89 Oftmals wird diese Stundenbegrenzung auf 168 aufeinanderfol-

gende Stunden erweitert, sofern die Gefahr Überschwemmung mitwirkt.90 

 

                                                           
87 Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 24, 2009 
88 Die Versicherungsdichte liegt je nach Region zwischen 80 und 100%; Vgl. Münchener Rück, Edition 

Wissen: Zwischen Hoch und Tief- Wetterrisiken in Mitteleuropa, S.12, 2007 
89 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen, S. 24 f., 

2009 
90 Vgl. Aon Benfield, Ereignisdefinition Hilal Sommer 2008 
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Aufgrund der zum Zeitpunkt des Unwetterereignisses im Markt verwendeten Ereignisdefini-

tionen gestaltet sich die Abgrenzung des Ereignisses diffizil. Darüber hinaus zeigt sich, dass 

die Ereignisdefinitionen in unterschiedlicher Güte zu einer Kongruenz der Entschädigungs-

trigger im Erst- und Rückversicherungsverhältnis führen.  

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels sollen drei gewählte Auffangtatbestände, die jeweils 

eine Aggregation von Einzelschäden anhand unterschiedlicher Formulierungen ermögli-

chen, genau aus diesen beiden Aspekten näher betrachtet werden. 
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a) Ereignisdefinition über die Entstehung aus „ein und derselben Großwetter-
lage“ 

 

Eine zum Zeitpunkt des Wirkens Hilals in den Rückversicherungsverträgen implementierte 

Möglichkeit des Aggregierens von Einzelschäden ist die Zusammenfassung von Einzel-

schäden, die aus ein und derselben Großwetterlage entstehen.  

 

„Die Großwetterlage ist definiert durch eine mittlere Luftdruckverteilung in Meeres-

höhe und der mittleren Troposphäre in einem großen Gebiet (z.B. Europa plus Teile 

des Nordatlantiks) und über eine Dauer von mehreren Tagen. Die Großwetterlage 

bestimmt den wesentlichen Charakter eines Witterungsabschnittes; lediglich in ein-

zelnen Teilgebieten des Großraumes kann das Wetter aufgrund von Durchzug klein-

räumiger Druckgebilde wechseln. Die Zugbahnen der kleinräumigen Druckgebilde 

verlaufen während einer Großwetterlage ähnlich.“91 

 

Aus Sicht der Klarheit der Auslegung scheint diese Möglichkeit der Definition eines Sturme-

reignisses in einem Rückversicherungsvertrag nicht angreifbar, da sie objektiv durch einen 

feststehend definierten meteorologischen Begriff abgrenzbar ist. 

 

Allerdings kann eine auf dieser meteorologischen Grundursache basierende Ereigniszu-

sammenfassung zu einer starken Divergenz des Aggregats der Einzelschäden und dem 

tatsächlichen, objektiv zu betrachtenden Schadenereignis führen. Die Großwetterlage be-

stimmt die grundsätzliche Prägung eines Witterungsabschnittes. Dabei entstehen die Schä-

den allerdings nicht aus der als Makroebene zu sehenden Großwetterlage selbst, sondern 

aus den auf Mesoebene angeordneten durchziehenden, kleinräumigen Druckgebilden. 

Bricht man diese Überlegung auf kleinere Ebenen herunter, so werden die Schäden im 

Grunde durch einzelne Gewitterzellen, Starkregen- oder Hagelzüge evoziert, wobei eine 

solche Abgrenzung als wohl zu fein gerastert betrachtet werden kann, da bei Wirkung meh-

rerer Gewitterzellen hintereinander ein Schaden aufgrund des time lacks zwischen Scha-

denverursachung, Notifikation und Meldung und zu groben meteorologischen Messungen 

in der Praxis einzelnen Gewittern nicht zugerechnet werden kann.92 

Als Beispiel der Wirkung dieser sehr groben Zusammenfassungsmethodik zeigt sich, dass 

selbst Schäden der Überschwemmungen in Großbritannien im Jahre 2007 mit gleichzeiti-

                                                           
91 Wetterlexikon, Deutscher Wetterdienst 
92 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen, S. 26, 

2009 
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gen Gewitterschäden in Oberfranken zusammengefasst werden müssen, sofern die Ereig-

nisklausel keinen örtlichen Zusammenhang fordert, da diese aus ein und derselben Groß-

wetterlage entstanden sind.93  

Selbst bei der zusätzlichen qualitativen Formulierung des örtlichen Zusammenhangs als Er-

fordernis der Addition der Einzelschäden bleibt die Auslegung dieses Erfordernisses streitig, 

sofern der örtliche Zusammenhang nicht als so eng gefasst betrachtet werden muss, dass 

die Fläche der Einzelschäden als eine direkt zusammenhängende Fläche zu sehen ist, son-

dern lediglich einzelne Schäden innerhalb einer zu bestimmende Reichweite zu aggregieren 

sind. Je nach Standpunkt des Betrachters kann ein örtlicher Zusammenhang kommunal, 

regional, innerhalb von Landesgrenzen oder durchaus supranational zu bejahen sein.  

So wird die Auslegung des örtlichen Zusammenhangs immer von der Ansicht der Vertrags-

partner abhängig sein. Ein Versicherer mit einem weltweit gestreuten Portefeuille wird die-

ses qualitative Erfordernis wohl auch bei weiter voneinander entfernten Schadenereignissen 

eher als erfüllt ansehen als ein regionaler Versicherer.94 

Die Umkehrung dieses Effektes der zu groben Aggregation ist im Fall des Ereignisses Hilal 

zu beobachten. Dabei befanden sich zwischen dem 28. Mai und dem 07. Juni zwei unter-

schiedliche Großwetterlagen über Europa. Vom 28. Mai bis zum 31. Mai herrschte die Groß-

wetterlage „Südostlage zyklonal“ und daran anschließend „Hoch Nordmeer-Fennoskandien 

zyklonal“. Im Resultat müssten die Einzelschäden des Sturmereignisses, obwohl diese aus 

demselben Druckgebilde entstanden sind, in die beiden unterschiedlichen Ereignisab-

schnitte der Großwetterlagen geteilt werden, obwohl diese aus einer Unwetterserie entstan-

den sind.95  

 

Die Bewertung dieses Ansatzes der Ereignisdefinition zeigt, dass je nach Ausgestaltung des 

Anfalls von Einzelschäden eine zu grobe Zusammenfassung oder eine dem tatsächlichen 

Hergang zuwiderlaufende aufteilende Betrachtung des Ereignisses resultiert, die der Anfor-

derung einer möglichst kongruierenden Formulierung von Ereignisdefinitionen und den 

rückgedeckten Schadenverläufen nicht gerecht wird. Gerade diese Kongruenz ist aus Sicht 

des Erst- und Rückversicherers gleichermaßen wünschenswert.  

Der Erstversicherer möchte Haftungspotentiale möglichst genau begrenzen, sodass seine 

Risikosituation durch eine adäquate Formulierung des Rückversicherungsschutzes klar ge-

fasst werden muss.  

                                                           
93 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 25, 

2009 
94 Siehe dazu auch Kapitel B. I) b) „Wirkung der Ereignisklausel in Hinblick auf das rückversicherte Portefeuille 
95 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 25 f., 

2009 
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Der Rückversicherer begehrt durch eine kongruierend formulierte Ereignisdefinition eine 

möglichst klare Eingrenzung der Rückversicherungsfälle, die er im Underwritingprozess ein-

preisen und zur Bestimmung seines Haftungsexposures bewerten muss. 
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b) Ereignisdefinition eines im „meteorologischen Sinne als Ereignis zu betrach-
tenden Sturms und/oder Hagelschlags“ 

 

Eine Abgrenzung und Addition von Einzelschäden kann neben der Gemeinsamkeit der Ent-

stehung aus einer Großwetterlage darüber definiert werden, dass diese einem im „meteo-

rologischen Sinne als ein Ereignis zu betrachtenden Sturm und/oder Hagelschlag zuzuord-

nen sind“.96 

Problematisch ist die Auslegung dieser qualitativ formulierten Anforderung dadurch, dass 

sie keine Anknüpfungspunkte in Form von eindeutigen, meteorologisch klarstellend definier-

ten Begrifflichkeiten enthält.  

Darüber hinaus kann es zu Abgrenzungs- und Deckungsunklarheiten daraus kommen, dass 

hier das Ereignis rein meteorologisch betrachtet werden soll. Allerdings ist der Sturm im 

meteorologischen Sinne erst ab einer Stärke von 9 der Beaufort-Skala zu sehen.97 Im Erst-

versicherungsverhältnis greift die Sturmdefinition und der Versicherungsschutz typischer-

weise schon ab Windstärke 8 der Beaufort-Skala.98 

Fraglich bleibt außerdem, wie ein Ereignis im meteorologischen Sinne betrachtet werden 

soll. Definiert man dieses Ereignis auf Mikroebene, so müsste jede Gewitterzelle als ein 

selbstständiges Ereignis definiert und abgegrenzt werden.99 Analog der unter a) dargestell-

ten Herausforderung wird eine solche feine Abgrenzung in der Schadenfeststellung prak-

tisch nicht darstellbar sein.  

Konträr zur Definition des Ereignisses auf Mikroebene könnte das meteorologische Ereignis 

auch auf Makroebene als Großwetterlage definiert werden. Dadurch entspricht die Ereignis-

definition der unter a) dieses Kapitels dargestellten Ereignisdefinition. 

Bei der Bewertung dieser sehr interpretationsanfällig formulierten Ereignisdefinition besteht 

ein sehr weitreichender Interpretationsraum, wobei unklar ist, ob eine sehr weitgehende me-

teorologische Eingrenzung von Ereignissen vertretbar ist, wodurch wiederum die gleichen 

Probleme resultieren, die sich aus der Ereignisdefinition „Großwetterlage“ ergeben. Als 

konträrer Standpunkt kann auch eine Ereignisabgrenzung auf Mikroebene unter dieser qua-

litativ formulierten Aggregationsbasis zu vertreten sein.  

                                                           
96 Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 25, 2009 
97 Vgl. Wetterlexikon Deutscher Wetterdienst 
98 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingun-

gen-Unverbindliche Musterkomposition, S. 9 
99 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 26, 

2009 
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Zu einer konsistenten Auslegung dieser Ereignisdefinition benötigt es eines im gewissen 

Maße bestehenden gemeinsamen Verständnisses der Marktteilnehmer. Das Bestehen ei-

nes solchen common sense wird bei der Bewertung des Sturmereignisses aus Sicht des 

Marktes unter III) des Kapitels betrachtet. 

 

c) Ereignisdefinition über die Entstehung aus einer atmosphärischen Störung 
 

Eine weitere Möglichkeit des Aggregierens ist die Zusammenfassung anhand der Verbin-

dung, dass die Einzelschäden durch ein und dieselbe atmosphärische Störung entstehen. 

Um diese Situation aus einem wissenschaftlichen Standpunkt objektiv zu betrachten, benö-

tigt es zunächst einer hinreichenden und feststehenden Definition des Begriffs „atmosphä-

rische Störung“. Genau einer solchen Definition ermangelt es in der Meteorologie. 

In der Praxis wird die atmosphärische Störung nach Ernst Bedacht und Theresia Lochner in 

Anlehnung an die Amerikanische Meteorologische Gesellschaft wie folgt beschrieben: 

 

 „Im Allgemeinen: Erschütterung oder Unterbrechung eines stationären Zustands 

 Mögliche Anwendung in der Meteorologie auf: 

  1) Tiefdruckgebiete 

2) Gebiete, in denen Wetter, Wind, und Luftdruck, usw. die Entwicklung  

einer zyklonalen Zirkulation andeuten 

3) Jede Art einer Abweichung in der Strömung oder dem Luftdruck, die mit 

einer Störung des Wetters (z.B. Bewölkung, Niederschlag) verknüpft ist 

4) Jedes zirkulierende System in einer primären Zirkulation“ 100 

 

Diese Möglichkeit der Ereignisdefinition ist aus dem Betrachtungswinkel der Klarheit der 

Auslegung des Ereignisses als unpräzise zu bewerten. Die Herausforderung aus Sicht der 

Marktteilnehmer entsteht bereits dadurch, dass hierbei Ereignisse anhand eines nur schein-

bar eindeutigen meteorologischen Begriffs abgegrenzt werden sollen. Allerdings besitzt die-

ser Begriff keine meteorologisch-wissenschaftliche und definierende Gültigkeit, sodass die-

ser von den Vertragspartnern unterschiedlich aufgefasst und in Hinblick auf ein Ereignis 

ausgelegt werden kann. Eine einheitliche Auslegung kann auch hier nur dann bestehen, 

wenn eine hinreichende gemeinsame Auffassung des unbestimmten Begriffs „atmosphäri-

sche Störung“ im Markt besteht. 

 

                                                           
100 Ernst Bedacht und Theresia Lochner: Aggregierungsprobleme im Zusammenhang mit Naturgefahren, S. 

15, 18. Juni 2009 
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In der Betrachtung der Adäquanz der Bewertung und des darunter liegenden Verlaufs von 

Schadenereignissen ergibt die Definition der atmosphärischen Störung zumindest für die 

meisten Sturm- und Hagelszenarien eine dem tatsächlichen Verlauf von Schadenereignis-

sen nachempfindende Ereignisabgrenzung.  

Bei Definition als durchziehende Sturmtiefs101 können Winterstürme als ein Ereignis bewer-

tet werden und auch die zu kleingerasterte Betrachtung von Einzelgewittern schwindet 

durch eine Gesamtbetrachtung von Gewitterzügen, die in einem Druckgebilde entstehen.102 

 

Wendet man diese Definition auf das Schadenereignis Hilal an, so können kausal alle Ein-

zelschäden des meteorologischen Ereignisses Hilal zusammengefasst werden. Einschrän-

kend wirkt auf die kausale Einheitlichkeit der Schäden lediglich die zeitliche Aggregations-

begrenzung von (in der Regel) 72 Stunden, die allerdings durchbrochen wurde, sofern ver-

einbart war, dass bei Mitwirkung der Gefahr Überschwemmung ein Stundenbegrenzung von 

168 Stunden greifen soll, welche die Dauer des Gesamtereignisses Hilal überstieg. 

 

  

                                                           
101 Vgl. Münchener Rück, Edition Wissen: Zwischen Hoch und Tief- Wetterrisiken in Mitteleuropa, S.13, 2007 
102 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen S. 26, 

2009 
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III) Bewertung des Ereignisses aus Sicht des Marktes 
 

Wie in diesem Kapitel dargelegt, stellte sich „aufgrund der meteorologisch ungenauen Er-

eignisdefinition“103 aus Sicht der Marktteilnehmer die Frage, wie das Gesamtereignis Hilal 

zu bewerten und somit auf die Haftungen der Erst- und Rückversicherer aufzuteilen war. 

 

Innerhalb des Marktes führte Hilal dazu, dass sich die Marktteilnehmer aufgrund der Unklar-

heit der Definitionen, die in ihren Verträgen verwendeten Ereignisklauseln genauer an-

schauten und versuchten, diese für Folgeereignisse präziser zu fassen. Dieser Umstand 

verdeutlicht, dass die Fortentwicklung der Ereignisdefinitionen aufgrund der Vielzahl der 

möglichen Schadenursachen und deren Kombinationen, die zu so vielen möglichen Scha-

denszenarien führt, dass eine unangreifbare Ereignisdefinition, die sämtliche Ereignisse ab-

schließend regelt, praktisch nicht gefunden werden kann, in gewissem Maße reaktionär zu 

tatsächlichen Schadenereignissen verläuft. Beschränkend wirkt dabei ebenso der Drang 

nach einem möglichst übersichtlichen Vertragstext. 

 

In der Bewertung aus Sicht des Marktes ist sodann die Frage zu beantworten, ob diese nicht 

final herzustellende Regelungssicherheit zwangsläufig kritisch zu bewerten ist oder der 

Markt aus sich selbst heraus in der Lage ist, auch in unklaren Momenten eine geltende 

Marktmeinung herzustellen, die es ermöglicht, solche aus Regelungslücken entstehende 

Unsicherheiten gütlich aufzulösen.104 

 

Das Ereignis Hilal zeigte, dass eine derartige „gelebte Interpretation der Ereignisklausel“105 

weitgehend besteht. So sei, sofern das Ereignis im meteorologischen Sinne betrachtet wer-

den muss (vgl. C. II) b)), nach AonBenfield106 eine aus der Rückversicherungspraxis gelebte 

Analogie zu nutzen, die den Interpretationsraum der Bewertung Hilals einschränkte: 

Bei Winterstürmen gebe es keine Diskussion bezüglich der Ereignisdefinition. Vielmehr wür-

den dort Einzelschäden, die aus einem Tiefdrucksystem entstünden, als ein Schadenereig-

nis im Sinne der Ereignisdefinition gesehen. Eine Aufteilung der Einzelschäden auf über- 

oder untergeordneter meteorologischer Ebene finde nicht statt. 

Aus dieser Überlegung folgernd sei auch das Tiefdrucksystem Hilal aus dem Sommer 2008 

als in seinen Eigenschaften einem während des Winters andauernden Tiefdrucksystems in 

                                                           
103 AonBenfield, Ereignisdefinition Hilal Sommer 2008 
104 Vgl. Lüer/Schwepcke: Rückversicherungsrecht, S. 642, München, 2013 
105 AonBenfield, Ereignisdefinition Hilal Sommer 2008 
106 Vgl. AonBenfield, Ereignisdefinition Hilal Sommer 2008 
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so großem Maße verwandt, dass einer Gleichbehandlung in der Bewertung nichts entge-

genstehe. 

 

Aus dieser Folgerung heraus musste das Tiefdrucksystem Hilal als schadenstiftende Ursa-

che betrachtet werden, welches, aufgrund der Zusammenwirkung mit der Gefahr Über-

schwemmung, in einem Zeitfenster von 168 aufeinanderfolgende Stunden abgegrenzt 

wurde. 

 

Daher wurde Hilal im Markt letztlich (weitgehend) einheitlich als ein Schadenereignis bewer-

tet, wovon die Priorität des Rückversicherers einmal abgezogen wurde. Zwar gab es im 

Marktumfeld zumindest temporär anders lautende Auffassungen von mindestens einem 

Rückversicherer, der entgegen dieser weitläufigen Meinung eine Aufteilung in mehrere Tei-

lereignisse anstrebte, doch stellte der Marktbrauch und andere wettbewerbs- und zeden-

tenorientierte Motivationen eine Einheitlichkeit der Bewertung des Sturmereignisses Hilal 

her, sodass im Markt wohl keine weiteren Rechtswege des Rückversicherungsvertrags be-

gangen wurden. Allerdings ist zu beachten, dass Hilal aufgrund des gesamten Versiche-

rungsschadens i. H. v. 800 Mio. € ein nur mittelgroßes Schadenereignis war. Bei höheren 

(rück)versicherten Schäden wird die opportunistische Auslegung nicht eindeutiger Begriff-

lichkeiten und Vertragsbestimmungen tendenziell zunehmen, sodass die Durchführung ei-

nes Schiedsgerichtsverfahrens wahrscheinlicher wird. 

 

Hingegen zeigt das zumindest zeitweise angestrebte Schiedsgerichtsverfahren eines Markt-

teilnehmers, dass der Marktbrauch allein nicht immer in der Lage ist, Streitigkeiten zwischen 

den Vertragsparteien beizulegen. Dabei muss man beachten, dass das Sturmereignis Hilal 

in seiner Dimension mit einem versicherten Schaden von ca. 800 Millionen € noch nicht 

exorbitant für den gesamten Versicherungsmarkt war. Fraglich ist, ob die gütliche Einigung 

zwischen den Vertragsparteien auch bei einem monetär schwerwiegenderen Schadener-

eignis erfolgt wäre. In der Abwägung der Partei, die ein Schiedsgerichtverfahren womöglich 

anstrebt, wird der Waagschale mit weitergehenden kaufmännischen Überlegungen (bei-

spielsweise die Erhaltung der Kundenbeziehung) umso weniger Gewicht zufallen, je höher 

die akute monetäre Belastung aus dem Verzicht  des Schiedsgerichtsverfahrens wird. In der 

Überlegung muss dabei der langfristige Ertrag aus der gütlichen Erhaltung der Kundenbe-

ziehung die aus einem erwarteten erfolgreich geführten Schiedsgerichtsverfahren überstei-

gen.  
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Erwähnenswert ist dabei vor allem auch in der jetzigen Marktsituation eine augenscheinlich 

zu beobachtende Tendenz zunehmender Streitbarkeit der Teilnehmer. 

 

Nach Witthoff sei der deutsche Markt zwar immer noch eher an einer gütlichen Einigung der 

Vertragsparteien interessiert und das Schiedsgerichtverfahren in der Regel bei bereits be-

endeten Geschäftsbeziehungen als Mittel erwogen, doch gebe es eine stärker opportunis-

tisch geprägten Blickwinkel der Teilnehmer auf das Vertragsverhältnis aufgrund der zuneh-

menden Entkoppelung persönlicher Vertrauensverhältnisse, was schon dazu führe, dass 

die Zahl der Schiedsgerichtsverfahren zunehmen könne, welchen Mediationsverfahren vo-

rangestellt sein könnten.107 

 

Die opportunistische Betrachtung des Vertragsverhältnisses erhält spätestens dann noch 

mehr Relevanz, wenn Teilnehmer auf Anbieterseite auftreten, die den oben beschriebenen 

„Rückversicherungsbrauch“ nicht in diesem Maße als Teil der Geschäftsbeziehungsphilo-

sophie praktizieren und mehr als renditeorientierter Kapitalgeber denn als umfassender Ser-

vicedienstleister auftreten. Zunehmen kann die Gefahr von daraus resultierenden Schieds-

gerichtsverfahren zusätzlich dadurch, dass alternative Deckungsformen zunehmen auf 

Kompensationsbasis abgeschlossen werden. Gerade bei alternativen Deckungen auf Kom-

pensationsbasis ist somit die möglichst eindeutige Beschreibung des rückversicherten Er-

eignisses von besonderer Wichtigkeit.108  

  

                                                           
107 <http://www.munichre.com/de/reinsurance/magazine/topics-online/2014/01/reinsurance-law/in-
dex.html> zugegriffen am 28.01.2015 

108 <http://www.artemis.bm/blog/2013/08/06/pcs-identifies-five-considerations-for-indemnity-cat-bond-
investors/> zugegriffen am 09.02.2015 
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D. Berücksichtigung der Ereignisdefinition zum Pricing des Rückversicherungs-
vertrags 

 

Aus Sicht des Rückversicherers ergeben sich erst dann mögliche negative Folgen aus einer 

unpräzise formulierten Ereignisdefinition, wenn er die Abweichungen zwischen intendierter 

und tatsächlich resultierender Wirkung der Ereignisdefinition nach einem Schadenfall im 

Underwritingprozess nicht vollumfänglich berücksichtigt hat.  

Zum einen birgt dies die Gefahr, dass er Haftungspotentiale einzelvertraglich und Haftungs-

kumule in seinem Bestand nicht richtig bewerten kann und der tatsächliche Aufwand aus 

einem Schadenereignis seine erwartete Höchstbelastung übersteigt. Dieser Umstand soll 

als „verdeckte Überexponierung“ bezeichnet werden. 

Aus Sicht der dauerhaften Profitabilität ist darüber hinaus innerhalb des Underwriting-pro-

zesses ein „angemessener“ Preis für das Produkt „Rückversicherungsschutzversprechen“ 

zu kalkulieren. Da die Schadenbelastung aus Ereignissen von der Formulierung des Word-

ings und dabei von der Zusammenfassung von Einzelschäden innerhalb eines Ereignisses 

abhängen kann, ist in diesem Kapitel zu untersuchen, wie Ereignisdefinitionen innerhalb des 

Pricings von Rückversicherungsverträgen zu berücksichtigen sind, um eine Konsistenz zwi-

schen Preisfindung und darunter liegendem Schutzversprechen zu gewährleisten.   

 

I) Bewertung der Ereignisdefinition im Burning Cost-Verfahren  
 

Bei der Quotierung eines Rückversicherungsvertrags mithilfe des Burning Cost-Verfahrens 

werden historische Schadenerfahrungen des Zedenten auf die Vertragsbedingungen des 

Rückversicherungsvertrags in der zu deckenden Periode angewendet. Aus den so bewer-

teten historischen Schäden kann der Rückversicherer eine Nettorisikoprämienrate für den 

Rückversicherungsschutz ableiten, die der erwarteten Schadenlast des Vertrags entspricht. 

Pekuniär lassen sich historische Schäden durch geeignete Indizes, die die Wertsteigerung 

eines Schadens über die Zeit ausdrücken, bewerten.  

Dabei genügt es allerdings nicht, nur die Veränderung der Werte der eingetretenen Schäden 

zu berücksichtigen. Der Underwriter muss gleichermaßen Veränderungen der Schadenpo-

tentiale abschätzen, die sich aus einem veränderten Portefeuille des Erstversicherers erge-

ben.  

Erschwert wird eine genaue Einschätzung darüber hinaus dadurch, dass Tarifänderungen 

oder Änderungen in der Zeichnungspolitik des Erstversicherers zu einer veränderten Scha-

densituation führen können,109 sodass der Underwriter zur möglichst genauen Preisfindung 

                                                           
109 Vgl. Peter Liebwein: Klassische und moderne Formen der Rückversicherung , 2. Auflage, S. 208,  

Karlsruhe, 2009  



60 
 

den gesamten historischen Schadenverlauf im gewählten Betrachtungszeitraum mit der 

Evolution aller diesen Schadenverlauf beeinflussenden Parameter betrachten muss.  

Da eine solche dezidierte Betrachtung für jeden einzelnen zu erneuernden Rückversiche-

rungsvertrag in der Praxis nicht darstellbar ist, muss hier aus Vereinfachungsgründen „eine 

gewisse Zeitstabilität“110 vorausgesetzt werden, sodass der Underwriter lediglich gravie-

rende Einschnitte in den oben genannten Parametern berücksichtigen kann. 

 

Spiegelt man die Bedeutung und Berücksichtigung der Ereignisdefinition auf den Prozess 

des Underwritings mit dem Burning Cost-Verfahren, ist es erkennbar, dass vor allem „der 

Qualität des statistischen Datenmaterials eine (relativ) hohe Bedeutung zukommt.“111 

 

Bei der (Um-)Bewertung eines zur Zeichnung vorliegenden Rückversicherungsvertrags der 

(ceteris paribus) eine Änderung des Wordings nur in Hinblick auf die Ereignisdefinition be-

sitzt, ist der reinen Lehre nach notwendig, sämtliche Informationen aus den historischen 

Schadendaten zu extrahieren.  

Aufgrund der schieren Datenmenge und –tiefe, die dazu notwendig ist, ist dies eine beson-

dere Herausforderung.  

 

Bei einer veränderten Stundenbegrenzung der Ereignisdefinition, die typischerweise als 

Vielfaches von Tagen formuliert wird, ist es notwendig, dass die angefallenen Schäden in-

nerhalb eines Schadenereignisses mindestens tagegenau aufgeführt sind, sodass eine 

Neubewertung in kürzeren/längeren Stundenklauseln darstellbar ist.  

Schwieriger wird die Bewertung darüber hinaus, wenn die neu formulierte Ereignisdefinition 

Einzelschäden anhand anderer Grundursachen aggregiert (z.B. Umstellung von Großwet-

terlage auf atmosphärische Störung). Dies verlangt, dass zu jedem Einzelfall historisch  

auch die meteorologische Grundursache festgehalten wurde, die in einer Detailtiefe zur Ver-

fügung stehen muss, dass eine Neubewertung anhand des neuen Aggregationstriggers 

möglich ist. 

 

Nicht darstellbar ist diese Umbewertung dann, wenn Informationen, die zur damaligen Scha-

denerhebung nicht relevant waren und deshalb nicht erhoben wurden, nun zur Bewertung 

des Vertrags mit einer andersartig formulierten Ereignisdefinition notwendig sind. 

 

                                                           
110 Peter Liebwein: Klassische und moderne Formen der Rückversicherung , 2. Auflage, S. 208, Karlsruhe, 

2009 
111 Peter Liebwein: Klassische und moderne Formen der Rückversicherung , 2. Auflage, S. 208, Karlsruhe, 

2009 
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Mit dem Verweis auf Liebwein schließend, wird eine vollumfängliche Neubewertung in der 

Praxis meist nicht möglich und durch andere Faktoren, etwa der Annahme einer gewissen 

Konstanz und zusätzlichen Schwankungszuschlägen, die die erhöhte Unsicherheit in der 

Quotierung vergüten, auszugleichen sein. 
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II) Berücksichtigung der Ereignisdefinition in Naturgefahrenmodellen 
 

Eine weitere Möglichkeit, Rückversicherungsverträge zu quotieren, stellt der Einsatz von 

Naturgefahrenmodellen dar. 

 

In diesem Unterkapitel soll die Berücksichtigung von Bestandteilen der Ereignisdefinitionen 

innerhalb dieser Modelle untersucht werden. Aufgrund der kapazitiven Begrenzung dieser 

Arbeit und der beschränkten Informationen anderer Modellanbieter wird dabei exemplarisch 

das „Germany Inland Flood Model“ des Anbieters AIR Worldwide untersucht.  

 

Zum besseren Verständnis wird zunächst kurz der Aufbau dieses Modells skizziert112: 

 

Auf erster Ebene wird die Gefährdung eines bestimmten Gebietes auf die im Modell defi-

nierten Überschwemmungsformen evaluiert. Dabei werden (versicherte) Schäden noch 

nicht betrachtet. Diese erste Ebene bildet die Rohinformationen zu Überschwemmungsge-

fährdungen in Deutschland abhängig von der Topographie des jeweiligen Ortes innerhalb 

des Modells ab. Dabei wird die Überschwemmung in zwei separate Gefährdungsformen 

unterteilt. 

Die Flussüberschwemmung wird anhand von Niederschlagsmustern und den daraus fol-

genden Abflussgenerierungen innerhalb der Flusssysteme modelliert.113 

Die Überschwemmungen durch Starkregen (Sturzfluten) sind abhängig von den Parametern 

Hangneigung, Oberflächenabfluss und Bodenversiegelung modelliert.114 

Konsistent mit den Ereignisdefinitionen der Rückversicherungsverträge werden Sturmfluten 

dabei nicht in den Modellen abgebildet, da diese ohnehin in der Regel schon auf Erstversi-

cherungsebene nicht versicherbar sind. 

 

Auf zweiter Ebene des Naturgefahrenmodells wird sodann der Bruttoschaden des (Erstver-

sicherungs-) Portefeuilles berechnet. Dafür werden Bestandsinformationen und risikoab-

hängige Schadenanfälligkeitsfunktionen in das Modell eingespielt.115 

 

                                                           
112 Vgl. Andreas Reiche und Tobias Klier (AIR Worldwide GmbH), Modell Q&A – Überschwemmung Deutsch-

land, Folie 5, München, 08. Mai 2012 
113 Vgl. Andreas Reiche und Tobias Klier (AIR Worldwide GmbH), Modell Q&A – Überschwemmung Deutsch-

land, Folie 6, München, 08. Mai 2012 
114 Vgl. Andreas Reiche und Tobias Klier (AIR Worldwide GmbH), Modell Q&A – Überschwemmung Deutsch-

land, Folie 7, München, 08. Mai 2012 
115 Vgl. Andreas Reiche und Tobias Klier (AIR Worldwide GmbH), Modell Q&A – Überschwemmung Deutsch-

land, Folie 5 und 19, München, 08. Mai 2012 
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Aus Sicht des Rückversicherers sind die Ergebnisse der Modellierung der dritten Ebene des 

Modells relevant, um daraus Entscheidungen in Hinblick auf die Quotierung eines Vertrags 

abzuleiten. Im „Finanzmodul“ des Modells werden die Bedingungen des Rückversiche-

rungsvertrags eingelesen, um daraus die Vertragsbelastung der Rückversicherungsperiode 

ableiten zu können. Bezogen auf ein zentrales Merkmal der Ereignisdefinition ist das Modell 

von AIR das einzige marktgängige Naturgefahrenmodell, welches explizit eine Stundenbe-

grenzung von 504 Stunden in der Modellierung des Rückversicherungsschadens berück-

sichtigt. Diese Stundenbegrenzung ist adäquat zu der gängigen Deckungsdauer innerhalb 

der Überschwemmungsgefahr in Deutschland einbezogen worden.116  

 

Darüber hinaus lässt das Modell für den jeweiligen Underwriter die Möglichkeit offen, bei 

anderslautenden Stundenbegrenzungen über die Auswertung der „Event Loss Tables“ der 

Modellierungen, die jeder „Event ID“ eine Zeitspanne zuordnen, über durch den Underwriter 

herzuleitende Schadenverteilungen eine Umbewertung auf etwaig kürzer oder länger for-

mulierte Ereignisdefinitionen vorzunehmen. 

 

Aus Sicht des Zedenten ist in diesem Punkt fraglich, ob der Rückversicherer, der mit Mo-

dellen, die eine solche Stundenbegrenzung nicht beinhalten, quotiert und auf dieser Basis 

die Gesamtschadenlast der Vertragsperiode ohne Ereignislimitierung evaluiert, diese Inkon-

gruenz des Modells mit den Vertragsbedingungen des Rückversicherungsvertrags als Ra-

tennachlass weitergibt, sofern der Rückversicherungsvertrag eine zeitliche Begrenzung in 

der Ereignisdefinition beinhaltet. Im logischen Schluss müsste der Rückversicherer, der ein 

unlimitiertes Ereignis einpreist, welches aber in der Dauer durch die Stundenklausel oder 

durch ein Ereignislimit im tatsächlichen Rückversicherungsverhältnis beschnitten wird, adä-

quat zugunsten des Erstversicherers bewerten. 

 

Aus Sicht des angemessenen Pricings ist durch den Rückversicherer zu bewerten, ob und 

inwieweit die Ergebnisse aus den Naturgefahrenmodellen konsistent auf den Rückversiche-

rungsvertrag und speziell auf die Anwendung der Ereignisdefinition übertragen werden kön-

nen. 

Als Beispiel seien hier Sturm- und Hagelereignisse genannt, wo derzeit „alle anerkannten 

und im Markt verbreiteten Modelle (…) einzelne Druckgebilde bei Winterstürmen oder ein-

zelne Hagelzüge als Ereignisabgrenzung“117 beinhalten. Aufgrund der unterschiedlichen 

                                                           
116 Vgl. Andreas Reiche und Tobias Klier (AIR Worldwide GmbH), Modell Q&A – Überschwemmung Deutsch-

land, Folie 14, München, 08. Mai 2012 
117 Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen, S. 26, 2009 
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Granularität sind diese Modelle deshalb nicht auf Verträge anwendbar, die Einzelschäden 

aus einer Großwetterlage aggregieren.118 

 

Wird dieser Gedanke auf das Germany Inland Flood Model übertragen, stellt sich die Frage 

der Granularität der Grundursachen in Hinblick auf die Modellierung der Gefahr Über-

schwemmung nicht in dem Umfang, wie er für die oben beschriebene Problematik der 

Sturmmodellierung gilt, da Ereignisdefinitionen von Überschwemmungsereignissen nicht 

anhand von meteorologischen Triggern aggregieren, die breiter oder enger gefasst sind. 

Bei der Betrachtung der Kongruenz von Ereignisdefinition und Modellierung stellt sich bei 

Überschwemmungsereignissen dennoch die Frage, ob die Naturgefahrenmodellierung alle 

möglichen Schadenursachen miteinschließt, die auch in der Ereignisdefinition formuliert 

sind. Vergleicht man die Ursachen der in Kapitel B. beschriebenen Ereignisdefinitionen, 

kann eine dort ausgelöste Überschwemmung aus Naturereignissen (siehe Definition Mün-

chener Rück) oder durch nicht im Modell enthaltene, unnatürliche Überschwemmungsereig-

nisse (weite Auslegung des Witterungsbezugs in der marktgängigen Ereignisdefinition) ent-

stehen. 

Deshalb müssen die im Wording beinhalteten Deckungsformulierungen des Rückversiche-

rungsvertrags expressis verbis durch den Underwriter mit den Ergebnissen und den dahinter 

liegenden Parametern des Naturgefahrenmodells verglichen werden, um darauf aufbauend 

zu bewerten, ob die Ergebnisse für die Quotierung eines Rückversicherungsvertrags ver-

wertbar sind oder ob diese nur als Indikator dienen können, die aufgrund der teilweisen 

Inkongruenz angepasst werden müssen oder aufgrund einer zu großen Inadäquanz nicht 

zur Kalkulation eines angemessenen Rückversicherungspreises verwendet werden können. 

 

  

                                                           
118 Vgl. Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen, S. 26, 

2009 
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III) Abhängigkeit der Ereignisdefinition vom Marktzyklus 
 

Bei der in diesem Kapitel betrachteten technischen Quotierung des Rückversicherungsver-

trags ist zu beachten, dass der sich ergebende technische Preis des Rückversicherungs-

schutzes nicht dem Preis entsprechen muss, der auf dem Rückversicherungsmarkt für den 

Risikotransfer tatsächlich zu zahlen bzw. erhältlich ist. 

 

Aufgrund der Stellung der Rückversicherungsanbieter und -nachfrager am Markt, kann die-

ser höher oder niedriger ausfallen als die technisch quotierte Rate des Rückversicherers.  

Im Zuge des Underwritings des Rückversicherers ist die momentane Phase der extremen 

Aufweichung des Marktes ein Faktor, der sich direkt durch fallende Prämienraten auf das 

Underwritingergebnis des Rückversicherers auswirkt.119 

Darüber hinaus kann ein impliziter, verdeckter Preisabrieb dadurch erfolgen, dass neben 

sinkenden Prämienraten Bedingungen des Rückversicherungsvertrags aufweichen.  

 

Als ein zentraler Ansatzpunkt ergibt sich dabei die Ausweitung der Ereignisdefinition zu-

gunsten der Erstversicherer. Dabei ergeben sich beispielsweise die Verlängerung von Stun-

denklauseln120 oder eine Umformulierung des Aggregationstatbestands. Als Extrembeispiel 

kann dabei die Implementierung der „sole judge“-clause gesehen werden, wobei allein der 

Erstversicherer entscheiden kann, welche Gesamtheit von Einzelschäden als ein Ereignis 

betrachtet werden sollen.121  

 

Im Zuge des Underwritings kritisch zu bewerten ist diese Entwicklung vor allem deshalb, da 

die Erweiterung der Vertragsbedingungen für den Rückversicherer weitaus unkalkulierba-

rere Auswirkungen auf die Profitabilität haben kann als die reine Prämienreduktion. 122 

 
 
  

                                                           
119 Vgl. Willis Re, 1st View, 1 January 2014, S. 3 
120 Vgl. Willis Re, 1st View, 1 January 2014, S. 3 
121 Alex Denslow & Neil Beighton, The reinsurance battle over terms and conditions,  International [re]insur-

ance intelligence 
122 Vgl. Willis Re, 1st View, 1 January 2014, S. 3 
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E. Gesamtfazit 
 

In diesem letzten Kapitel sollen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sowie die Erkennt-

nisse, die persönlich durch die Bearbeitung des Themas erlangt wurden, reflektiert werden. 

 

Zunächst wurde ersichtlich, dass es in erster Linie nicht der Preis des Rückversicherungs-

schutzes in Form der erhaltenen Prämie selber ist, der für die Güte eines Rückversiche-

rungsvertrags ausschlaggebend ist. Diese Einschätzung wird umso klarer, als die Produkti-

onskosten in Form des Schadenaufwandes anders als im produzierenden Gewerbe nur un-

ter der Prämisse des Zufalls und der Unsicherheit kalkuliert werden kann. Dadurch ergibt 

sich, dass innerhalb des Underwritingprozesses neben der technischen Preisquotierung des 

Vertrags vor allem der Prüfung und dem Verständnis des Vertragstextes und seiner Formu-

lierungen hinsichtlich des Deckungsumfangs große Relevanz zugesprochen werden muss, 

um daraus mögliche Rückschlüsse auf die Schadenbelastung zu ziehen.  

Dabei ist ebenso nachvollziehbar, dass eine solche Prüfung eher qualitativer als quantitati-

ver Art ist. In der Regel lässt sich ein Impact der Formulierung einer Ereignisdefinition auf 

die Schadenbelastungen nicht explizit quantitativ beziffern (vgl. Kapitel D. I)), sodass hier 

eine stark von den Erfahrungen und der subjektiven Empfindung des jeweiligen Underwri-

ters abhängige Bewertung vorgenommen werden wird, sofern keine einheitlich festgelegten, 

pauschalen Bewertungsnormen innerhalb der Zeichnungsrichtlinien des Rückversicherers 

vorhanden sind. 

Darüber hinaus kann die Güte des Rückversicherungsvertrags innerhalb des Underwritings 

als Synergieeffekt aus den beiden Bewertungsvariablen „technischer Preis“ und „Klarheit 

der Formulierung der Vertragsbedingungen“ gesteigert werden: 

Ein hohes Maß an Präzision in der Formulierung des Vertragstextes vermag es erst, den 

Underwriter in die Position zu versetzen, einen technisch möglichst genauen und angemes-

senen Preis zu quotieren. Ist diese Klarheit in der Formulierung nicht gegeben, muss sich 

der Underwriter pauschalen Sicherheitszuschlägen behelfen. 

 

Die Analyse der Ereignisdefinitionen in Kapitel B. zeigte, dass Ereignisklauseln maßgeblich 

getrieben von den beiden Motivationen Klarheit der Formulierung einerseits und dem Be-

dürfnis der versicherungstechnischen Adäquanz andererseits formuliert werden. Es wurde 

dargestellt, dass sich die beiden Motivationen in ihrer Wirkung gegenseitig beschneiden 

können (siehe Kapitel B. II) c)). Wichtig ist aus der Perspektive beider Vertragspartner, dass 

die Inbegriffenheit beider Motivationen in der Ereignisdefinition zu prüfen ist.  
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Die Motivation der Klarheit der Formulierung ist aus der Sicht des Rückversicherers dazu 

notwendig, um überhaupt einen adäquaten technischen Preis des Rückversicherungsschut-

zes quotieren zu können. Die Analyse in Kapitel B. II) a) (ii) verdeutlichte, dass sich hierbei 

aufgrund kleinster sprachlicher Auslegungsfragen schon bedeutende Unterschiede in den 

(rück-)gedeckten Schadenszenarien ergeben können. Wird der Rückversicherungsvertrag 

anhand einer enger intendierten Auslegung quotiert, wobei die Auslegungsfrage nach einem 

Schadenfall zugunsten des Erstversicherers revidiert werden muss, bedeutet dies automa-

tisch, dass der Rückversicherungsvertrag nicht sämtliche gedeckte Szenarien berücksich-

tigt und eingepreist hat. 

  

Somit ergibt sich als unbedingten Arbeitsschritt während des Underwritingsprozesses, dass 

das Wording auf „möglichst klare Vertragsvereinbarung über den Gegenstand der De-

ckung“123 geprüft wird, sodass ungeplante Wirkungen des Wordings im Schadenfall ausge-

schlossen sind. 

 

Kapitel B. und C. zeigen, dass diese Prüfung auf mehreren Ebenen stattfinden muss. Zu-

nächst ist eine sprachlich feststehende Formulierung des Vertragstextes erstrebenswert. 

Darüber hinaus kann auch eine unterschiedliche Auslegung von nicht feststehenden Fach-

termini im Erst- und Rückversicherungsverhältnis als Quelle von nicht intendierter Wirkung 

entspringen. 

 

Das Kapitel D. III) macht neben dem technischen Aspekt des Underwritings bewusst, dass 

die Formulierung des Vertragstextes über dem speziellen Verhältnis der Vertragspartner 

hinaus auf Metaebene abhängig vom momentanen Marktzyklus verläuft. 

 

Kapitel C. verdeutlicht, dass gerade Sturmereignisse in der Formulierung sehr schwer fass-

bare Ereignisse sind. Die Schwierigkeit entsteht daraus, dass bei diesen Ereignissen neben 

einem beobachtbaren schädigenden Element und einer zeitlichen Aggregierungsdauer 

noch weitere meteorologische Bedingungen erfüllt sein müssen. Schwierig ist die Definition 

zum Zwecke des Rückversicherungsvertrags deshalb, weil es eines meteorologisch festste-

henden Begriffs, der gleichzeitig zu einer Klarheit und Eindeutigkeit der Auslegung führt und 

gleichzeitig in der Granularität eine praktikable Lösung auf Sturmereignisse aus einer versi-

cherungstechnischen Betrachtung darstellt, scheinbar ermangelt. 

 

                                                           
123 Vgl. Iris Berkhauer, Axel Rose (Deutsche Rück), Der Rückversicherungsfall in der Sachversicherung- Wie 

eindeutig ist der Rückversicherungsfall definiert?, S. 53 
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Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass ein gewisser Grad an Sicherheit und Konstanz in der 

Auslegung von meteorologisch nicht feststehenden Begrifflichkeiten (z.B. der Begriff der at-

mosphärischen Störung) durch die Marktpraxis besteht, die aufgrund der Eigenheiten des 

Rückversicherungsmarktes mit Sicherheit von höherem Stellenwert ist als auf anderen 

Märkten, sodass der Rückversicherungsmarkt wie im Falle Hilals oftmals selbst in der Lage 

ist, die entstehenden Zweifelsfragen aus sich selbst heraus zu lösen. Wenngleich wird auch 

deutlich, dass diese „unsichtbare Hand“ des Rückversicherungsmarktes nicht allumfassend 

in der Lage ist und sein wird, Streitigkeiten zwischen Vertragspartnern gütlich zu beenden, 

sodass der Eindeutigkeit der Vertragsbedingungen eine noch umso wichtigere Rolle zu-

kommt vor dem Hintergrund, dass sich Schiedsgerichtsverfahren im Rückversicherungsver-

hältnis in der momentanen Weichmarktphase tendenziell mehren.  
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Anhang 
 

-Zu Kapitel B.- 
 
 

Anhang B.1: Gesamter Text der marktgängigen Ereignisdefinition: 
 

„Unter ein Schadenereignis im Sinne dieses Rückversicherungsvertrages fallen alle versi-

cherten Einzelschäden, welche durch ein und dieselbe Katastrophe unmittelbar verursacht 

wurden. 

Dauer und Umfang eines so festgelegten Schadenereignisses sind unter der Vorausset-

zung, dass die nachstehenden Gefahren gedeckt sind, wie folgt begrenzt: 

 

a) Alle Sturm, Regen, Hurrikan, Tornado, Taifun, Wirbelsturm- und Hagelschäden, die aus 

ein und derselben atmosphärischen Störung während eines ununterbrochenen Zeitraums 

von 72 Stunden entstanden sind.  

 

Können sich die Vertragsparteien nicht darüber einigen, was als ein Ereignis im meteorolo-

gischen Sinne zu betrachten ist, so wird ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes, 

Zentralamt, 63067 Offenbach/Main eingeholt. 

 

b) alle Überschwemmungsschäden (inkl. Rückstauschäden) und Überflutung durch Witte-

rungsniederschläge, die während eines ununterbrochenen Zeitraums von 504 Stunden ent-

standen sind 

c) alle sonstigen Schäden, die durch eine über diesen Rückversicherungsvertrag gedeckte 

Gefahr während eines ununterbrochenen Zeitraums von 168 Stunden entstanden sind. 

 

Kombinationen obiger Gefahren gelten als ein Ereignis sofern ein ursächlicher Zusammen-
hang besteht. Für jede Gefahr gelten weiterhin die oben genannten Stundenperioden. 
 
Sofern eine Katastrophe die entsprechende Stundenperiode überschreitet, kann die Rück-
versicherte jene Katastrophe in zwei oder mehrere Stundenperioden aufteilen, vorausge-
setzt, dass keine zwei Stundenperioden sich überschneiden und dass keine Stundenperi-
ode eher beginnt als der Zeitpunkt, an dem der erste verzeichnete Einzelschaden in der in 
Frage stehenden Katastrophe eingetreten ist. 
 
Die Rückversicherte kann den Tag und den Zeitpunkt bestimmen, an dem der jeweilige 
Schadenzeitraum beginnen soll.“ 
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Anhang B.2: Gesamter Text der Ereignisdefinition der Münchener Rück
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-Zu Kapitel C.- 
 
Anhang C. 1: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abbildung 1: Bodendruckkarte vom 30. Mai 2008 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Münchener Rück, Topics Geo- Naturkatastrophen 2008, Analysen, Bewertungen, Positionen, S. 24, 2009 
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Anhang C. 2: Bodendruckkarten zum Verlauf Hilals 
 
Quelle: http://www.wettergefahren-fruehwarnung.de/Ereignis/20080601_e.html  
(zugegriffen am 27.08.2014) 
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Anhang C.3 Ereignisdefinition Hilal (AonBenfield) 
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